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Vorwort

Mit dem Klimapaket 2030 ist Bewegung in die deutsche Klimapolitik gekommen: Nach 
zähen Verhandlungen und deutlicher Kritik von Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern, zahlreichen Organisationen und der Zivilgesellschaft wurde es nachgebes-
sert und im Dezember 2019 schließlich verabschiedet. Die Weichen für die Klimapolitik 
Deutschlands sind somit gestellt. 

Kernstück des Pakets ist der beschlossene CO2-Preis für den Wärme- und Verkehrssek-
tor. Schon lange wurde diese Maßnahme von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
lern – unter ihnen auch viele ESYS-Mitglieder – als unabdingbares Leitinstrument für 
erfolgreichen Klimaschutz herausgestellt. Der beschlossene Preispfad bleibt jedoch 
hinter den Hoffnungen und Erwartungen der Wissenschaft zurück. Insgesamt stellt 
sich die Frage, ob die vereinbarten Beschlüsse ausreichen, um einen genügend großen 
Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.

Eine ESYS-Arbeitsgruppe hat nun marktwirtschaftlich basierte Ansätze diskutiert, um 
die Kopplung der Sektoren Strom, Wärme und Verkehr voranzubringen. In der vorlie-
genden Stellungnahme zeigen die Forscherinnen und Forscher Handlungsoptionen auf, 
wie Deutschland die auf europäischer Ebene vereinbarten Ziele effizient erreichen und 
Klimaschutz international vorantreiben kann. Die Beschlüsse, die die Bundesregierung 
mit dem Klimapaket getroffen hat, fließen in die Betrachtungen ein.

Ein Ergebnis lautet: Ein ausreichend hoher CO2-Preis als Leitinstrument wäre effizien-
ter als eine Fülle von Einzelmaßnahmen. Das Klimapaket der Bundesregierung ist ein 
Schritt in die richtige Richtung, aber in dieser Hinsicht noch zu zaghaft. In beispiel-
haften Berechnungen zeigen die Fachleute auf, welche Einnahmen der Staat durch die 
CO2-Bepreisung erzielen könnte und wie diese effizient für mehr Klimaschutz genutzt 
werden könnten. 

Ihr Tenor: Deutschland sollte dafür eintreten, Haushalte und Industrie zu entlasten, 
Verzerrungen im Wettbewerb der unterschiedlichen Energieträger abzubauen und 
einen alle Sektoren umfassenden CO2-Preis schnellstmöglich zu etablieren – auf lange 
Sicht möglichst weltweit. Flankiert werden muss diese Bepreisung von einer grundle-
genden Reform des Systems an Steuern, Abgaben, Entgelten und Umlagen. 

Wir danken den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie den Gutachtern 
herzlich für ihr Engagement.

Prof. (ETHZ) Dr. Gerald Haug
Präsident
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Prof. Dr. Dr. Hanns Hatt
Präsident
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der Wissenschaften

Prof. Dr. Dieter Spath
Präsident
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Abkürzungen und Einheiten

BMF Bundesministerium der Finanzen 

BMU Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit 

BMWi Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 

BKartA Bundeskartellamt

BNetzA Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnent

BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft 

DEhSt Deutsche Emissionshandelsstelle

EEG Erneuerbare-Energien-Gesetz

EU-ETS EU-Emissionshandel (European Union Emissions Trading System)   

GPS Global Positioning System/Globales Positionsbestimmungssystem

CO2 Kohlenstoffdioxid 

KWKG Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz

Mrd. € Milliarden Euro 

PV-Anlagen Photovoltaikanlagen 

THG-Emmissionen Treibhausgas-Emissionen

ÜNB Übertragungsnetzbetreiber

ct/kWh Cent pro Kilowattstunde

€/t Euro pro Tonne

% Prozent
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Glossar

allokatives Marktver-

sagen 

Ein allokatives Marktversagen bezeichnet eine Situation, in der Güter nicht volks-

wirtschaftlich effizient verteilt (allokiert) werden. Ursachen dafür können etwa 

die Marktmacht einzelner Unternehmen (Monopole oder Oligopole) sein, Um-

weltbelastungen, die auf dem Markt ansonsten nicht berücksichtigt würden, wie 

der Ausstoß von giftigen Gasen oder Feinstaub, oder fehlende Informationen bei 

Marktteilnehmern.

Benchmarking Methode der Zuteilung von Emissionsberechtigungen, bei der sich die Menge der 

zugeteilten Zertfikate an den effizientesten Anlagen zur Herstellung des gleichen 

Produktes ausrichtet.

Carbon Leakage Carbon Leakage bezeichnet den Effekt, dass klimapolitische Maßnahmen in ei-

nem Land dazu führen, dass Unternehmen ihre Produktion – und damit auch die 

Kohlendioxid-Emissionen – in Länder mit niedrigeren Klimaschutzanforderungen 

verlagern. Die Klimaschutzbemühungen in einem Land können so dazu führen, 

dass sich global die Emissionen erhöhen.  

Externe Effekte Auswirkungen auf Außenstehende, die im Preis nicht berücksichtigt sind. Ein typi-

sches Beispiel für negative externe Effekte sind Schäden, die durch Treibhausgase 

verursacht werden und andere Umweltauswirkungen. Der Staat kann durch Steu-

ern und Abgaben bewirken, dass die externen Effekte eingepreist werden und auf 

diese Weise ein allokatives Marktversagen verhindern – im Falle von Treibhaus-

gasen durch einen CO2-Preis. 

Effort Sharing Regu-

lation

Durch die Vereinbarungen zur Lastenteilung werden für die Wirtschaftssektoren, 

die nicht dem Europäischen Emissionshandelssystem unterliegen, Emissionsmin-

derungsziele für alle Mitgliedstaaten der EU bis 2030 verbindlich festgelegt. Durch 

welche Maßnahmen die Minderungsziele erreicht werden, ist den Mitgliedstaa-

ten überlassen. 

Ressourcenallokation Verteilung von Gütern. Auf einem Markt bestimmen Angebot und Nachfrage die 

Preise und damit die Verteilung der Güter. 
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Zusammenfassung

1 Der Begriff „doppelte Dividende“ weist in dieser Stellungnahme darauf hin, dass die höhere und umfangreichere 
Bepreisung von CO2 den Klimaschutz verbessert (erste Dividende) und die dabei erzielten Einnahmen die Bürgerin-
nen und Bürger an anderer Stelle entlasten. Diese Entlastung wird zur zweiten Dividende, wenn damit bestehende 
Ineffizienzen von Steuern, Abgaben und Umlagen reduziert werden.

Wie sollte das Marktdesign gestaltet sein, um einen effizienten Klimaschutz 
in Deutschland zu ermöglichen und die Sektorenkopplung voranzutreiben? We-
sentlicher Bestandteil ist eine umfassende CO2-Bepreisung sowie eine Reform 
der Steuern, Abgaben und Umlagen. Diese Stellungnahme ordnet die Beschlüsse 
aus dem Klimapaket 2030 ein und zeigt Optionen auf, wie die Einnahmen aus 
der CO2-Bepreisung genutzt werden können, um eine doppelte Dividende1  für 
den Klimaschutz zu erzielen. Folgende Punkte sind entscheidend:

1. Ein einheitlicher und umfassender CO2-Preis in Europa bildet den 
Kern eines effizienten und effektiven Marktdesigns. Naheliegend ist, dafür 
das Europäische Emissionshandelssystem (EU-ETS) bis 2030 möglichst 
auf alle Sektoren auszuweiten. 

2. Für die nationale CO2-Bepreisung im Verkehrs- und Wärmesek-
tor, die die Bundesregierung im Klimapaket 2030 beschlossen hat, sollte 
Deutschland weitere Mitgliedstaaten als Partner gewinnen. Gemeinsam kön-
nen sie eine strategische CO2-Allianz bilden, die im Optimalfall in eine 
Ausweitung des EU-ETS münden. 

3. Die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung können genutzt werden, um das 
System an Steuern, Abgaben und Umlagen zu reformieren – mit 
dem Ziel, unverhältnismäßig stark belastete Energieträger zu entlasten. So 
kann eine doppelte Dividende erzielt und die Sektorenkopplung vorange-
bracht werden. Besonders zielführend ist, die EEG-Umlage zu ersetzen und 
die Stromsteuer zu reduzieren. 

4. Im Verkehrssektor sind die Emissionen heute auf dem gleichen Stand wie 
im Jahr 1990. Ein besseres Marktdesign könnte entscheidend dazu beitragen, 
diese klimapolitischen Herausforderungen im Verkehrssektor zielgerichtet 
und effizient zu lösen. Die Bundesregierung sollte einen Prozess einleiten, 
um geeignete Lösungen zu entwickeln.
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Sektorenkopplung erfordert einen unverzerrten Wettbewerb verschiedener 
Energieträger 

Das Klimapaket 2030 der Bundesregierung hat eine neue Dynamik in der Klima- 
und Energiepolitik Deutschlands ausgelöst. Mit der Ausweitung der CO2-Bepreisung 
kommt die Politik einer langjährigen Empfehlung führender Klimaforscherinnen und 
Ökonomen nach. Doch vieles bleibt Stückwerk und es ist umstritten, ob die beschlosse-
nen Maßnahmen ausreichen werden, um die Klimaziele für das Jahr 2030 zu erreichen. 
Diese Stellungnahme untersucht, wie Deutschland die europäisch vereinbarten Ziele 
effizient erreichen und Klimaschutz international vorantreiben kann. Die Ergebnisse 
werden mit den Beschlüssen des Klimapakets gespiegelt und darauf aufbauend Hand-
lungsoptionen für die nächsten Schritte formuliert.

Eine zentrale Frage ist, wie es gelingen kann, die klimaschädlichen Emissionen 
im Wärme- und Verkehrssektor deutlich zu senken. Klar ist, dass dafür emissionsarme 
und erneuerbare Energieträger fossile Brennstoffe ersetzen müssen. Hierfür gibt es 
eine Bandbreite technischer Möglichkeiten: Regenerativ erzeugter Strom aus Wind- 
und PV-Anlagen kann in Elektroautos, Wärmepumpen und Industrieanwendungen 
genutzt werden. Biomasse kann als stofflicher, gut speicherbarer Energieträger auch im 
Verkehrsbereich und in Industrieprozessen stärker zum Einsatz kommen. Und künf-
tig kann möglicherweise auch Wasserstoff zur Emissionsreduktion beitragen, dessen 
Anwendung in verschiedenen Bereichen diskutiert wird. Energieträger, die heute vor-
rangig für einzelne Anwendungen eingesetzt werden, sollten künftig also flexibel über 
verschiedene Sektoren hinweg verfügbar sein. Eine solche „Sektorenkopplung“ ist 
somit zentraler Bestandteil einer emissionsarmen Energieversorgung. 

Soll die Kopplung der Sektoren zunehmen, müssen die Energieträger in un-
verzerrtem Wettbewerb stehen. Das bedeutet, dass alle Energieträger unter gleichen 
Bedingungen gehandelt und Umweltschäden, die bei der Förderung und Verwendung 
der Energieträger entstehen, gleichermaßen berücksichtigt werden. Dies ist im heuti-
gen System vor allem aus zwei Gründen nicht der Fall: 

• Erstens werden Umweltschäden, insbesondere durch den Ausstoß klimaschädli-
cher Treibhausgase, nicht ausreichend in die Preissetzung in den jeweiligen Sekto-
ren einbezogen. Dies sollte über einen sektorenübergreifenden und den Um-
weltschäden angemessenen CO2-Preis geschehen. 

• Zweitens ist die Belastung der Energieträger mit Steuern, Abgaben und Umlagen 
nicht optimal ausgestaltet: Während auf Strom unter anderem die Stromsteuer, die 
EEG-Umlage und die KWKG-Umlage erhoben wird, ist zum Beispiel Heizöl nur 
sehr gering durch die Energiesteuer belastet. Die Energiesteuer auf Diesel und Ben-
zin wiederum ist vergleichsweise hoch. Gleichzeitig unterscheiden KWKG-Umlage, 
EEG-Umlage und Stromsteuer nicht, wie der Strom erzeugt wurde und belasten so 
regenerativ und fossil erzeugten Strom gleichermaßen. Um die Sektorenkopplung 
effizient voranzutreiben, müssen die bestehenden Abgaben, Umlagen und 
Steuern reformiert werden. Erst wenn die ungleichen Belastungen abgebaut 
werden, kann eine CO2-Bepreisung voll wirksam werden. 
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CO2-Preis als Grundlage einer effizienten und effektiven Klimapolitik 

Bei der Einführung eines CO2-Preises müssen zwei grundlegende Entscheidungen ge-
troffen werden: Welche Emissionen sollen erfasst werden? Wie soll der Preis bestimmt 
werden? 

• Grundsätzlich gilt: Je mehr Emissionen erfasst werden, desto effizienter 
kann die Bepreisung sein. Das bedeutet erstens, dass möglichst viele Sektoren 
einbezogen werden sollten. Zweitens sollten möglichst viele Länder beteiligt sein. 
Dies verringert auch das Risiko, dass Unternehmen ihre Produktionen in Länder 
mit geringeren CO2-Preisen verlagern („carbon leakage“). Langfristiges Ziel sollte 
eine globale Bepreisung sein. 

• Um den Preis festzulegen gibt es zwei unterschiedliche Ansätze: die Erhebung eines di-
rekten CO2-Preises oder die Zugrundelegung eines Emissionshandelssystems. 
Ein direkter CO2-Preis, beispielsweise durch eine CO2-orientierte Besteuerung,2 

ist für die Marktakteure besser planbar. Dafür trifft er ein mögliches Mengenziel 
nicht unbedingt. In einem Emissionshandel hingegen ist es andersherum: Hier 
wird die gesamte Emissionsmenge festgelegt, der Preis stellt sich entsprechend ein 
– und ist deshalb im Vorhinein unsicher. Aufgrund dieser Vor- und Nachteile wird 
in der Praxis oft ein Mischsystem vorgeschlagen: ein Emissionshandel mit einer 
Preisuntergrenze oder einem Preiskorridor. Die Wirkung einer CO2-Bepreisung ist 
allerdings in beiden Systemen ähnlich. Entscheidend ist, dass ein CO2-Preissystem 
mit den Klimaschäden angemessenen hohen Preisen eingeführt wird, um die Ziele 
der Bundesregierung zu erreichen.

Daraus ergeben sich eine Reihe verschiedener Optionen für eine nationale Bepreisung. 
Wichtig ist, dass eine nationale Bepreisung als Einstieg in eine internationale Lö-
sung dient. Mittelfristig (Zielhorizont 2030) sollte die Bundesregierung eine Auswei-
tung des Europäischen Emissionshandels auf alle Sektoren anstreben. Bis dahin sollte 
Deutschland sich mit Partnerländern abstimmen und versuchen, ein gemeinsames 
System einzuführen. Dabei ist auch die Landwirtschaft einzubeziehen.

Einnahmen der CO2-Bepreisung gezielt einsetzen und doppelte Dividende erzielen

Eine doppelte Dividende für den Klimaschutz kann erzielt werden, wenn die Ein-
nahmen aus einer CO2-Bepreisung dazu verwendet werden, Steuern, Abgaben und Um-
lagen zu senken, die emissionsarme Energieträger belasten: Erstens wird durch die 
CO2-Bepreisung der Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase verteuert. Damit werden 
mittelbar auch klimaschonende Technologien gefördert. Zweitens werden dadurch 
Einahmen generiert, die etwa für eine Entlastung von Unternehmen im internationalen 
Wettbewerb sowie privater Haushalte zur Verfügung stehen; zusätzlich können emis-
sionsarme Technologien mit einem Anteil der Einnahmen auch unmittelbar gefördert 
werden, etwa über Austauschprämien. Wesentlich für das Erreichen einer doppelten 
Dividende ist, dass eine Reform von Steuern, Abgaben und Umlagen die Wohlfahrt 
erhöht, indem bestehende Verzerrungen abgebaut werden. Dies wird im Folgenden 
diskutiert.

2 Eine direkte CO2-Steuer wird nach geltendem Finanzverfassungsrecht in Deutschland als nicht zulässig angesehen. 
Jedoch können die bestehenden Energiesteuern auf den CO2-Gehalt ausgerichtet werden.
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Effiziente Sektorenkopplung durch Reform der Steuern, Abgaben und Umlagen

Steuern, Abgaben und Umlagen werden aus zwei Gründen erhoben: erstens, 
um Einnahmen für den öffentlichen Haushalt zu generieren und zwei-
tens, um unerwünschte Effekte, etwa Umweltbelastungen, zu verringern (Len-
kungswirkung). Das heutige System entspricht jedoch nicht mehr den aktu-
ellen Zielen und Erkenntnissen. Beispielsweise hat die Lenkungswirkung beim 
Klimaschutz in der Vergangenheit nicht dazu geführt, die politischen Ziele der 
Emissionsreduktion zu erreichen. Vielmehr ist das System historisch gewachsen 
und wurde über die Jahre durch eine Vielzahl einzelner Gesetze ergänzt. Jünge-
re Beispiele sind die Einführung der Stromsteuer und die Erhöhung der Mineralöl-
steuer im Rahmen der ökologischen Steuerreform sowie die Einführung des EU-ETS3 

 und der EEG-Umlage.

Im Ergebnis ist Strom heute durch eine Vielzahl staatlicher Preisbestandteile 
belastet. Gleichzeitig wurde durch das EU-ETS bereits ein CO2-Preis in der Stromerzeu-
gung eingeführt. Erdgas und Heizöl hingegen werden nur gering belastet (vergleiche 
Abbildung 1). 

3 EU Emission Trading System.
4 Die Bereitstellungskosten umfassen die Netzkosten, da diese für den Transport der Energieträger zum Endverbrau-

cher erforderlich sind, sowie fünfzig Prozent der Konzessionsabgabe, die hier als Kosten für die Raum- und Wegenut-
zung durch Leitungen angesetzt werden. Sie umfassen dagegen nicht die EEG-Umlage (vergleiche Kapitel  3.2). 

Abbildung 1: Durchschnittliche Endverbraucherpreise für ausgewählte Energieträger, aufgeteilt in Bereitstellungs-
kosten4 und die verschiedenen Steuern, Abgaben und Umlagen (Stand 2018, ohne Umsatzsteuer). Die Abbildung 
bezieht sich auf die Endverbraucherpreise für private Haushalte, Ausnahmetatbestände für Unternehmen sind hier 
nicht berücksichtigt. Quellen: Eigene Berechnungen auf Basis von BMWi 2019, BDEW 2019, BNetzA/BKartA 2018, 
Energi Data Service 2019, MWV 2019.

Der Reformbedarf der wichtigsten Preisbestandteile ist in der untenstehenden Box zu-
sammengefasst. Hierzu wird vorausgesetzt, dass ein angemessener CO2-Preis in allen 
Sektoren erhoben wird. 
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Auf einen Blick: Wo besteht Reformbedarf?

EEG- und KWKG-Umlage

 x Doppelbelastung: Die beiden Umlagen machen rund ein Fünftel des Endkundenpreises für private 

Haushalte aus. Sie wurden eingeführt, um die Förderung von Erneuerbare-Energien-Anlagen (EE-An-

lagen) und Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen (KWK-Anlagen) zu finanzieren und so die Treibhausgas-

emissionen zu senken. Durch das EU-ETS werden THG-Emissionen in der Stromerzeugung aber bereits 

bepreist (für alle Anlagen >29 MW Feuerungsleistung). 

 x Keine Differenzierung der Erzeugungsart: Beide Umlagen werden auf den Endkundenpreis erhoben 

und differenzieren in der Regel nicht, wie Strom erzeugt wurde. Sie belasten regenerativ und mit fos-

silen Brennstoffen erzeugten Strom also gleichermaßen. So können sie keine klimapolitische Wirkung 

erzielen.

 x Gesellschaftliche Aufgabe: Die Förderung von EE-Anlagen und von KWK-Anlagen adressieren nicht in 

voller Höhe Marktversagenstatbestände in der Stromerzeugung. Es handelt sich deshalb zumindest 

teilweise um gesellschaftliche Aufgaben, die nicht über eine einseitige Belastung des Strompreises zu 

gestalten sind. 

Stromsteuer

 x Die Stromsteuer soll einerseits stromsparendes Verhalten anreizen, andererseits ist sie eine sichere 

Einnahmequelle für den Bundeshaushalt. 

 x Zusätzliche Instrumente zur Verbrauchsreduktion sind aus ökonomischer Perspektive jedoch nicht 

notwendig, wenn die Schäden durch die Verwendung der Energieträger bereits angemessen im 

Marktdesign berücksichtigt werden. Eine ausreichend hohe CO2-Bepreisung kann dies für den Klima-

schutz sicherstellen. Im Hinblick auf andere Umweltschäden (beispielsweise Feinstaubemissionen) hat 

die Stromsteuer den Nachteil, dass auch sie in der Regel nicht zwischen regenerativer und fossiler Er-

zeugung differenziert und damit die Ursachen nicht optimal adressiert.

 x Als Einnahmequelle der öffentlichen Hand verzerrt sie die Verbrauchssignale im Energiesektor und 

erschwert die Sektorenkopplung erheblich.

Energiesteuer auf Erdgas und Heizöl

 x Kein dringlicher Reformbedarf: Die Höhe der Energiesteuer auf Erdgas und Heizöl entspricht ungefähr 

den (Umwelt-)Schäden, die durch die Verbrennung der Energieträger entstehen – abgesehen von dem 

Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase. Hierzu zählt etwa die Feinstaubbelastung. Ohnehin würde 

eine Abschaffung den Endkundenpreis nur wenig beeinflussen (vergleiche Abbildung 1).

Energiesteuer auf Benzin und Diesel

 x Langfristige Sicherung der Wegekosten notwendig: Bei Benzin und Diesel macht die Energiesteuer 

etwa die Hälfte des Endkundenpreises aus. Dem Preis stehen die Kosten der Straßeninfrastrukturen 

gegenüber, für die ein Großteil der Einnahmen benötigt wird. Perspektivisch ist zu bedenken, dass der 

Anteil der Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren voraussichtlich sinken wird, während der Anteil von 

Fahrzeugen mit alternativen Antrieben steigen wird. Um die Kosten für die Straßeninfrastrukturen 

langfristig decken zu können, sollten alle Fahrzeuge zur Finanzierung der Straßenkosten beitragen.

 x Verkehrspolitische Herausforderungen wie Lärm, überlastete Straßen und Belastungen in Städten so-

wie die Unterschiede zwischen Land und Stadt könnten wirksamer und effizienter durch verkehrspoli-

tische Instrumente adressiert werden. Infrage käme beispielsweise eine nutzungs- und ortsabhängige 

Maut. Die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung müssen hierfür nicht genutzt werden.
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Wie aber sähe eine effektive Reform des bestehenden Systems aus? Um eine doppelte 
Dividende mit den Einnahmen aus der CO2-Bepreisung zu erzielen, kommen folgende 
Optionen infrage:
• Die EEG- und die KWKG-Umlage könnten reduziert oder abgeschafft und die 

entsprechenden Förderungen anderweitig finanziert werden. 
• Die Stromsteuer könnte ebenfalls gesenkt werden, wobei der europäisch vorgebe-

nene Mindestsatz zu beachten ist. 

Reichen die Einnahmen nicht aus, um die Preisbestandteile vollständig zu ersetzen, 
könnten insbesondere die EEG- und die KWKG-Umlage zunächst soweit finanzierbar 
reduziert werden.

Umsetzung im Klimapaket 2030

Die Bundesregierung hat sich entschieden, ab dem Jahr 2021 über einen separaten 
Emissionshandel einen CO2-Preis im Wärme- und Verkehrssektor einzuführen. Bis 
zum Jahr 2025 sollen die Zertifikate einen jährlich festgelegten Fixpreis haben, danach 
soll sich der Preis am Markt bilden. Dies entspricht einer Kombination der oben 
diskutierten Optionen (Steuer oder Emissionshandel), da der Emissionshandel so in 
den ersten Jahren in der Wirkung einer Steuer entspricht. Es ist umstritten, ob dieser 
Ansatz rechtlich zulässig ist. Denn eine direkte Steuer auf die CO2-Emissionen wird 
finanzverfassungsrechtlich als nicht zulässig angesehen. Der Einstiegspreis soll im Jahr 
2021 bei 25 Euro je Tonne liegen und bis 2025 schrittweise auf 55 Euro pro Tonne CO2 
ansteigen. Die Bundesregierung hat sich zudem darauf geeinigt, eine Erweiterung des 
EU-ETS auf die Sektoren Wärme und Verkehr bis 2030 anzustreben. 

Ein Teil der Einnahmen aus der CO2-Bepreisung soll verwendet werden, 
um die EEG-Umlage zu reduzieren. Konkret soll sie im Jahr 2021 um 1,75 Cent pro 
Kilowattstunde und bis zum Jahr 2025 um 2,9 Cent pro Kilowattstunde sinken. Das 
entspricht rund vierzig Prozent der heutigen EEG-Umlage. Ein Großteil der Einnahmen 
wird jedoch dafür verwendet, die vielen im Klimapaket vorgesehenen Einzelmaßnah-
men zu finanzieren. Dazu zählen beispielsweise eine Erhöhung der Pendlerpauschale 
sowie verschiedene technologiespezifische Förderungen. Für einen effizienten und 
wirksamen Klimaschutz wären eine Konzentration auf den CO2-Preis als wichtigstes 
Instrument und ein Abbau der bestehenden Verzerrungen, insbesondere durch eine 
stärkere Absenkung der EEG- und KWKG-Umlage, zielführender. 

Mögliche nächste Schritte

Im Klimapaket hat die Bundesregierung wichtige Maßnahmen angestoßen. Ob Deutsch-
land mit den beschlossenen Maßnahmen die europäisch vereinbarten Ziele erreichen 
wird, ist jedoch umstritten. Die folgenden Vorschläge könnten dazu beitragen, die Ziele 
zu erreichen, die Kosten möglichst gering zu halten und den Klimaschutz international 
voranzutreiben:

1. Deutschland sollte sich mit Nachdruck für eine globale CO2-Bepreisung einset-
zen. Nur so können global die CO2-Emissionen reduziert werden und letztlich das 
Carbon-Leakage-Risiko5 minimiert werden. 

5 „Carbon Leakage“ bedeutet, dass Unternehmen aufgrund der mit einer CO2-Bepreisung verbundenen Kosten ihre 
Produktion in Länder mit weniger strengen Emissionsauflagen verlagern.



Zusammenfassung14

2. Die Bundesregierung sollte die Verhandlungen für eine Reform des europäischen 
Emissionshandels vorantreiben: Eine Ausweitung des EU-ETS auf alle Sekto-
ren – inklusive der Landwirtschaft – sollte das primäre Ziel der europäischen Kli-
mapolitik sein. Ein Mindestpreis im EU-ETS könnte zudem Planungssicherheit 
schaffen und dazu beitragen, dass die Emissionen in der Stromerzeugung europa-
weit weiter gesenkt werden. Ein „window of opportunity“ bietet die deutsche Rats-
präsidentschaft. 

3. Für die Einführung der CO2-Bepreisung sollte Deutschland Partnerländer gewin-
nen. Dies würde Wettbewerbsnachteile deutscher Unternehmen innerhalb Europas 
verringern und könnte eine Dynamik für eine Ausweitung des EU-ETS auslösen. 

4. Einnahmen aus zusätzlichem Klimaschutz sollten primär darauf verwendet wer-
den, die EEG-und KWKG-Umlage und gegebenenfalls auch die Stromsteuer zu sen-
ken. So würde zum einen der Strompreis reduziert und Strom aus erneuerbaren 
Energiequellen in der Sektorenkopplung wettbewerbsfähiger. Zum anderen würde 
ein Teil der Einnahmen indirekt an die Bürgerinnen und Bürger zurückfließen. 

5. Im Sinne eines effizienten Klimaschutzes könnte die Bundesregierung darüber 
hinaus prüfen, ob sie weitere Mittel zur Verfügung stellt, um den Strompreis zu 
entlasten.

6. Die Bundesregierung könnte die EU-Kommission bei ihrem Bestreben unterstüt-
zen, sinnvolle Reformen der europäischen Steuerrichtlinien umzusetzen. 
Denn auch diese sind nicht durchgängig auf einen effizienten Klimaschutz ausge-
legt. So könnten beispielsweise die Mindeststeuersätze für die Energiesteuer abge-
schafft werden. 

7. Im Verkehrssektor bieten neue Technologien (GPS, Kommunikation, Digitali-
sierung) umfangreiche Möglichkeiten, um klimaschädliche Emissionen, aber auch 
Lärm, überlastete Straßen und Belastungen in Städten sowie die Unterschiede 
zwischen Land und Stadt zielgerichteter zu adressieren. Ein besseres Marktdesign 
könnte entscheidend dazu beitragen, diese Herausforderungen zielgerecht und  
effizient zu lösen. Die Bundesregierung sollte einen Prozess einleiten, um geeignete 
Lösungen zu entwickeln.
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1 Ein effizientes und effektives Marktdesign für die  
 Energiewende

6 Eine Einführung in das Marktdesign von Energiemärkten bieten zum Beispiel Müsgens/Ockenfels 2006.

Auf Energiemärkten entscheidet sich, welche Energieträger und Technologien in wel-
chem Umfang genutzt werden. Um sicherzustellen, dass das Marktergebnis mit den ge-
sellschaftlichen Zielen übereinstimmt, muss ein Staat Regeln festlegen, also sozusagen 
den Markt „designen“.6 Dabei gilt: Das Marktdesign sollte effizient und effektiv sein, 
damit die Ziele tatsächlich und zu möglichst niedrigen Kosten erreicht werden. Gleich-
zeitig gilt es, Verteilungsfragen im Blick zu halten.

Die vorliegende Stellungnahme widmet sich der Frage, wie ein geeignetes Markt-
design für die Energiewende aussieht. Der Schwerpunkt liegt auf dem Klimaschutz, da 

• es sich um die größte umweltpolitische Herausforderung unserer Zeit handelt, 

• dieser Bereich starke Änderungen im Marktdesign erfordert und 

• Energiewende und Klimaschutz die aktuelle Debatte in Politik und Gesellschaft be-
stimmen und sich damit ein „Gelegenheitsfenster“ ergibt, um Veränderungen an-
zustoßen. 

Doch an welchen Stellen des Marktdesigns besteht konkreter Änderungsbedarf ?  
Hier sind vor allem zwei Punkte zu nennen: Ersten werden die Schäden, die durch 
den Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase verursacht werden, heute in den ver-
schiedenen Märkten nicht ausreichend abgebildet. Zweitens werden die Energieträger 
sehr unterschiedlich durch Steuern, Umlagen und Abgaben belastet. Beispielsweise ist 
Strom so hoch belastet, dass der Einsatz von regenerativ erzeugtem Strom im Wärme- 
und Verkehrssektor erschwert wird. Das heutige Design behindert somit einen effizi-
enten Klimaschutz. 

1.1 Märkte und Marktdesign

Auf einem Markt bestimmen Angebot und Nachfrage die Preise und damit die Vertei-
lung der Güter. Ökonomisch spricht man von Ressourcenallokation. Die Preise in 
diesen Märkten werden auch durch staatliche Eingriffe beeinflusst. Durch diesen Ein-
fluss kann ein Staat dazu beitragen, dass das Marktergebnis mit den politischen und 
gesellschaftlichen Zielen übereinstimmt und keine Schäden für Außenstehende und für 
die Umwelt entstehen. Wieder in der Sprache der Ökonomie formuliert: Ziel ist es, die 
gesellschaftliche Wohlfahrt zu optimieren.

Der Staat befindet sich dabei in einem ständigen Spannungsfeld, weil er 
gleichzeitig mehrere Ziele verfolgt. Erstens sollen die Güter volkswirtschaftlich 
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effizient verteilt (allokiert) werden. Gelingt eine solche Verteilung nicht, wird dies als  
allokatives Marktversagen bezeichnet. Ursachen dafür können etwa die Markt-
macht einzelner Unternehmen (Monopole oder Oligopole) sein, Umweltbelastungen, 
die auf dem Markt ansonsten nicht berücksichtigt würden, wie der Ausstoß von giftigen 
Gasen oder Feinstaub, oder fehlende Informationen bei Marktteilnehmern. Zweitens 
soll eine als gerecht empfunde Verteilung erreicht werden. Drittens muss der Staat 
Einnahmen generieren, die er für öffentliche Aufgaben benötigt. Dies geschieht, 
indem er Steuern, Abgaben und Umlagen erhebt. Viertens intervenieren Staaten, um 
weitere gesellschaftliche Ziele zu verfolgen, etwa um den Gebrauch bestimmter 
Güter einzuschränken (Beispiel: Alkohol und Tabak).

Im Hinblick auf den Klimawandel ist entscheidend, dass die Schäden, die durch 
den Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase verursacht werden, voll im Preis berück-
sichtigt werden. Da dies ohne ein Eingreifen des Staates nicht geschieht, handelt es sich 
hierbei um ein allokatives Marktversagen. In der Ökonomie werden solche Schäden, 
die eine Belastung für Außenstehende darstellen, als negative externe Effekte be-
zeichnet. Es muss sichergestellt werden, dass diese Schäden von den Marktteilnehmern 
in ihre Entscheidungsfindung einbezogen werden (Internalisierung). Dafür hat der 
Staat verschiedene Möglichkeiten. Die externen Kosten können direkt in den Preis 
einbezogen werden, etwa durch Steuern, Abgaben oder Umlagen. Aber auch ordnungs-
rechtliche Vorgaben und Regulierungen können genutzt werden, um unerwünschte 
Effekte zu verhindern.7 

Ein geeignetes Marktdesign beeinflusst die Preisbildung also, indem erstens  
allokatives Marktversagen korrigiert, zweitens Einnahmen der öffentlichen Hand effek-
tiv erhoben und drittens gesellschaftliche Ziele optimal umgesetzt werden. Ökonomisch 
werden dafür zwei unterschiedliche „Instrumentenwerkzeugkisten“ benötigt. Die ex-
ternen Effekte des Klimawandels werden mit umweltpolitischen Instrumenten 
addressiert. Hierunter fallen sowohl ordnungsrechtliche Maßnamen, die die Preise 
mittelbar über eine veränderte Kostenstruktur (zum Beispiel den Einbau von Filtern) 
verändern, als auch zusätzliche Preisbestandteile, die die Kosten unmittelbar im Preis 
abbilden (ein Beispiel ist der Europäische Emissionshandel). Im Unterschied dazu 
werden Eingriffe zur Finanzierung der öffentlichen Haushalte mit finanzwissen-
schaftlichen Instrumenten adressiert. Es werden also unterschiedliche Mechanis-
men genutzt und unterschiedliche Ziele verfolgt. Diese Instrumente stehen jedoch in 
Wechselwirkung und können, wenn diese Wechselwirkung im Marktdesign nicht ent-
sprechend berücksichtigt wird, zu unerwünschten Effekten führen. 

Die Sektorenkopplung bietet hierfür ein Beispiel. Ein wichtiger Grundsatz 
für das Marktdesign im Energiesystem ist: Energieträger sollten unter gleichen Bedin-
gungen gehandelt werden („Level Playing Field“), sodass emissionsarme Technologien, 
die weniger Treibhausgasemissionen verursachen als konventionelle Technologien, 
keine Wettbewerbsnachteile haben und sich am Markt etablieren können. Ein derart 
ausgestaltetes Marktdesign ermöglicht einen unverfälschten Wettbewerb der 
Energieträger, in dem sich klimaschonende Technologien durchsetzen können. Vor-
entscheidungen für oder gegen einzelne Technologien werden vermieden, das „Ent-
deckungsprinzip des Marktes“ wird gefördert. Diese Überlegungen sind zentral 

7 Im Energiesystem bestehen noch weitere externe Effekte, beispielsweise durch Feinstaubbelastung und Staukosten im 
Verkehrssektor, die in weiteren Forschungen ebenfalls behandelt werden sollten. 
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für die Sektorenkopplung, die wiederum eine wichtige Voraussetzung für ein emis-
sionsarmes Energiesystem8 ist.9 Sollen die Emissionen im Wärme- und Verkehrssektor 
sinken, muss beispielsweise Strom aus Erneuerbare-Energien-Anlagen voraussichtlich 
stärker zum Heizen und im Verkehr eingesetzt werden. Er muss sich also gegen emis-
sionsintensivere Energieträger wie Heizöl und Erdgas durchsetzen können. Derzeit 
wird Strom jedoch deutlich stärker mit Steuern und Abgaben belastet als andere Ener-
gieträger. Ob diese Belastungen zielführend sind, wird im Folgenden geprüft.

1.2 Handlungsoptionen für ein effizientes und effektives Marktdesign entwickeln

Um ein geeignetes Marktdesign für die Energiewende zu entwickeln, gilt es also, die 
Struktur der Endverbraucherpreise der Energieträger und geeignete Instrumente zum 
Umgang mit Treibhausgasemissionen zu untersuchen. In dieser Stellungnahme erfolgt 
dies in drei Schritten: 

• Zunächst werden die Preise analysiert, die sich heute auf den Märkten bilden (Kapi-
tel 2). Diese Preise sind bereits durch staatliche Eingriffe wie kartellrechtliche Vor-
gaben und Umweltauflagen etwa für den Einbau von Filtern beeinflusst.10 Die Dar-
stellung abstrahiert jedoch bewusst von Steuern, Abgaben, Umlagen und Preisen 
für den europäischen CO2-Emissionshandel.

• Des Weiteren wird diskutiert, wie das Marktdesign den Ausstoß klimaschädlicher 
Treibhausgase effektiv und effizient adressieren kann (Kapitel 3). Zentrales Inst-
rument ist ein sektorenübergreifender CO2-Preis, der unterschiedlich ausgestaltet 
werden kann. Zur besseren Abgrenzung der Elemente werden Kosten, die durch 
bereits bestehende Instrumente zur Internalisierung der Klimakosten entstehen, in 
Kapitel 2 zunächst herausgerechnet. Hier ist vor allem das Europäische Emissions-
handelssystem (EU-ETS) zu nennen. 

• Abschließend werden die heute bestehenden Steuern, Abgaben und Umlagen analy-
siert (Kapitel 4). Diese beeinflussen maßgeblich die Endverbraucherpreise und da-
mit die Verteilung der Güter. Hier gilt es zu prüfen, ob diese externe Effekte berück-
sichtigen oder ob sie primär erhoben werden, um staatliche Einnahmen zu erzielen. 

Basierend auf dieser Analyse können Handlungsoptionen abgeleitet werden, die ein 
Marktdesign für einen effizienten Klimaschutz ermöglichen. Dabei wird klar: Die Ein-
führung einer umfassenden CO2-Bepreisung bietet die Chance für eine „doppelte 
Dividende“. Erstens werden so klimaschädliche Treibhausgase effizient und effektiv 
im Energiepreis abgebildet. Zweitens können die Einnahmen dazu genutzt werden, 
Verzerrungen abzubauen, die einen unverfälschten Wettbewerb verhindern. So kann 
die CO2-Bepreisung voll wirken und die Sektorenkopplung voranschreiten.  

8 Das „Energiesystem“ umfasst in dieser Arbeit alle Wertschöpfungsstufen von der Gewinnung bis zum Verbrauch in 
den Sektoren Verkehr, orginäre Stromanwendungen und Wärme.

9 acatech/Leopoldina/Akademienunion 2017.
10 Unregulierte Märkte ohne jeden staatlichen Eingriff sind in der Praxis hingegen kaum vorzufinden.
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2 Bereitstellungskosten ohne die Kosten für EU-ETS,  
 Steuern, Abgaben und Umlagen

11 Enthalten in den Bereitstellungskosten sind jedoch Zahlungen, die direkt der Förderung und dem Transport von 
Energieträgern zuzuordnen sind. Dazu zählen die Offshore-Haftungsumlage, die Umlage für abschaltbare Lasten und 
die sogenannte § 19-Stromnetzentgeltverordnungs-Umlage. 

12 Ein Beispiel ist der Kraftstoff „E10“, bei dem ein bestimmter Anteil Bioethanol dem fossilen Ottokraftstoff beigemischt 
wird. 

13 Die Preise variieren beispielsweise in Abhängigkeit von der verbrauchten Menge und der Netzanschlussstufe. Wäh-
rend die Verbrauchskosten sehr großer Industrieverbraucher nah an den in diesem Kapitel ausgewiesenen Groß-
handelspreisen liegen, zahlen kleine gewerbliche Unternehmen nahezu Haushaltspreise. Zur Vereinfachung der Dar-
stellung fokussiert die Darstellung von Preisen deshalb auf den Letztverbrauch privater Haushalte. Angaben zu den 
Verbrauchsmengen werden dagegen, unterschieden insbesondere nach dem jeweiligen Sektor, für alle Verbraucher im 
Sektor getätigt.

14 Müsgens/Weyer 2020.

Als Einstieg in die Analyse sollen zunächst die Bereitstellungskosten am Markt erklärt 
werden, die hier definiert sind als die Preise, ohne dabei die Kosten für die Begrenzung 
des Klimawandels in Form von CO2-Preisen oder Steuern, Abgaben und Umlagen 
einzurechnen.11 Diese Bereitstellungskosten umfassen auf der Angebotsseite also 
insbesondere die Kosten für die Erzeugung beziehungsweise Förderung, den (Fern-)
Transport, die Aufbereitung, Umwandlung, Verteilung und den Vertrieb eines Produk-
tes. Diese Kosten sollten grundsätzlich jeweils von den Akteuren getragen werden, die 
sie verursachen. Denn Verhaltensanreize wirken am besten bei denen, die die Kosten 
direkt verursachen. Daraus folgt, dass jedem Energieträger die Kosten, die durch die 
Förderung und Verwendung entstehen, direkt zugeordnet werden sollten. 

Diese Stellungnahme konzentriert sich exemplarisch auf den Endverbrauch von 
Benzin, Diesel, elektrischer Energie, leichtem Heizöl und Erdgas. Der Weg zum End-
verbraucher beginnt aus nationaler Perspektive mit dem Import oder der inländischen 
Förderung von Primärenergieträgern, die jeweils Kosten verursachen. Weitere Kosten 
fallen für die Umwandlung und den Transport der Energieträger im Inland an. Die 
Sekundärenergieträger werden im Großhandel zu einem bestimmten Preis verkauft. 
Schließlich werden die Energieträger an die Endverbraucher verteilt. Dabei entstehen 
weitere Kosten, unter anderem für Vertrieb, Verwaltung, Margen, Lagerhaltung und 
gegebenenfalls Beimischungen12. Der Anteil der Primärenergie, der nach allen Ener-
giewandlungs- und Übertragungsverlusten die Endverbraucher erreicht (zum Beispiel 
über einen Hausanschluss oder eine Tankstelle), wird als Endenergie bezeichnet. Zu 
den Energienutzern zählen neben den privaten Haushalten auch der Bereich Gewerbe, 
Handel, Dienstleistungen (GHD), die Industrie und der Verkehr. Diese Unterscheidung 
ist wichtig, da die Endverbraucherpreise für die verschiedenen Bereiche stark variieren 
können.13 

Tabelle 1 zeigt die Bereitstellungskosten ausgewählter Energieträger für private 
Haushalte, die vom Großhandel bis zum Endverbraucher anfallen. Die detailliertere 
Herleitung dieser Daten findet sich in der begleitend veröffentlichten Analyse.14 
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In Cent pro Kilowattstunde Benzin Diesel Leichtes Heizöl 
(schwefelarm) Erdgas Elektrische 

Energie

Bereitstellungskosten 6,70 6,31 5,22 4,51 14,88

Preise Großhandel  
(inkl. Ferntransport) 5,08 5,06 4,59 2,49 6,08

Zusätzliche Preise für 
Verteilung, Vertrieb und 
Profilkorrektur

1,72 1,65 0,63 2,02 8,80

Tabelle 1: Bereitstellungskosten ausgewählter Energieträger für das Jahr 2018 in Cent pro Kilowattstunde.  
Nicht enhalten sind darin Steuern, Abgaben und Umlagen sowie die Kosten für EU-ETS-Zertifikate. Eine Ausnahme 
bildet die Offshore-Umlage: Sie ist den Kosten für das Übertragungsnetz zuzuordnen und zählt daher zu den Bereit-
stellungskosten des Großhandels für elektrische Energie. Ebenso werden die Umlage für abschaltbare Lasten und  
die sogenannte § 19 StromNEV-Umlage, die im Stromnetzentgeltverordnung definiert wird, den Bereitstellungskos-
ten zugeordnet. Quellen: eigene Berechnungen nach BDEW 2019, BNetzA/BKartA 2018, Energi Data Service 2019,  
MWV 2019. 
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3 CO2-Bepreisung und Effizienz beim Klimaschutz

15 Siehe dazu unter anderem Cramton et al. 2017, Sachverständigenrat 2019, Edenhofer et al. 2019-1, Expertenkommis-
sion 2019. 

Kohlenstoffhaltige Energieträger zu verfeuern, schadet dem Klima und der Umwelt. 
Trotzdem basiert die Energieversorgung in Deutschland weiterhin zu einem Großteil 
auf der Verbrennung von Kohle, Öl und Gas. Da die verursachten Schäden von den CO2-
Emittenten bisher nicht ausreichend berücksichtigt werden, kommt es zu Ineffizienzen 
und Wohlfahrtsverlusten. Für mehr Klimaschutz und Wohlfahrtsmaximierung sind 
daher staatliche Eingriffe erforderlich.

Zu der Frage nach dem optimalen Instrument für derartige Eingriffe kommen 
zahlreiche Studien zu dem Schluss, dass der Ausstoß von CO2-Emissionen bepreist 
werden sollte (Pricing Carbon).15 Dabei gilt im Grundsatz: Je mehr Emissionen ein-
geschlossen sind und mit dem gleichen Preis belegt werden, desto effizienter ist die Ver-
meidung. Denn so werden Emissionen dort eingespart, wo es am günstigsten ist. Wird 
der CO2-Ausstoß in den verschiedenen Sektoren hingegen unterschiedlich bepreist, 
führt das dazu, dass nicht die günstigsten Potenziale genutzt werden. Ziel ist also eine 
umfassende und einheitliche CO2-Bepreisung. Daraus lassen sich zwei wichtige 
Schlussfolgerungen ableiten:

1. Ein Preissystem sollte möglichst viele Länder umfassen, da mit der oben getätigten 
Argumentation auch international dort Emissionen eingespart werden sollten, wo 
dies am günstigsten ist. Allein deswegen ist ein globaler Ansatz sinnvoll. Gleich-
zeitig hat der vom Menschen beeinflusste Klimawandel weltweite Auswirkungen, 
ein gemeinsames Vorgehen ist daher dringend notwendig. Deutschland sollte sich 
somit für eine weltweite CO2-Bepreisung einsetzen. Ein weiterer Vorteil eines 
globalen Preissystems ist, dass die Kosten für CO2-Emissionen in die globalen Pro-
duktionskosten einfließen würden. Damit entstünden Unternehmen in Deutschland 
und Europa keine Wettbewerbsnachteile durch eine CO2-Bepreisung. So kann ver-
mieden werden, dass Firmen, die im internationlen Wettbewerb stehen und deren 
Produktionskosten sich aufgrund einer CO2-Bepreisung erhöhen, ihre Herstellung 
ins Ausland verlagern (Carbon Leakage).

2. Sektorenspezifische CO2-Preise führen zu Ineffizienzen im Klimaschutz.  
Das bedeutet auch, dass Sektorenziele – auch wenn sie wirksam sein können –  
wenig geeignet für ein effizientes Marktdesign sind, da sie implizit Preise für einzel-
ne Sektoren vorgeben. 

CO2-Bepreisung und Effizienz beim Klimaschutz
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3.1 Umfassende CO2-Bepreisung in Europa 

Eine globale Einigung braucht jedoch Zeit. Auch eine europäische Lösung ist aus klima- 
und handelspolitschen Gründen nationalen Ansätzen deutlich vorzuziehen. Deutsch-
land sollte daher mit Nachdruck eine umfassende europaweite CO2-Bepreisung 
vorantreiben. So kann Europa einen Beitrag zum Klimaschutz leisten, und ein wirk-
sames europäisches CO2-Preissystem kann als wichtiger Ausgangspunkt für interna-
tionale Verhandlungen dienen.16 Sinnvollerweise baut eine solche Einigung auf den 
bereits etablierten europäischen Instrumenten und bisherigen Verhandlungen auf: dem 
Europäischen Emissionshandelssystem (EU-ETS) und den Vereinbarungen 
zur Lastenteilung (Effort Sharing Regulation). Im Nicht-ETS-Bereich ist heute, 
anders als im ETS-Bereich, noch kein expliziter CO2-Preis in Europa implementiert. 
Durch das Effort Sharing sind jedoch Emissionsminderungsziele für alle Mitgliedstaa-
ten festgelegt.17 Die konkrete Umsetzung ist den Mitgliedstaaten überlassen. 

Es liegt nahe, für eine übergreifende CO2-Bepreisung in Europa das EU-ETS auf 
alle Sektoren auszuweiten.18 Auch dies braucht jedoch Zeit – insbesondere, da eine 
Ausweitung des EU-ETS intensive Verhandlungen auf europäischer Ebene erfordert. 
Da bis 2030 ohnehin die Vereinbarungen zum Effort Sharing gelten, ist das Jahr 2030 
ein sinnvoller Zeithorizont für die Ausweitung des EU-ETS. Die Bundesregierung sollte 
sich also zum Ziel setzen, eine europaweite einheitliche, sektorenübergreifende CO2-Be-
preisung über die Ausweitung des EU-ETS bis 2030 umzusetzen. 

Das EU-ETS in seiner heutigen Ausgestaltung ist allerdings umstritten. In der 
öffentlichen Diskussion werden vor allem zwei Punkte diskutiert: Erstens führen die 
mit dem System verbundenen Preisschwankungen zu Unsicherheiten für die Marktteil-
nehmer. Zweitens war der Preis teilweise sehr niedrig. Zwischen 2012 und 2018 lag 
der Auktionspreis der Emissionszertifikate durchgehend unter zehn Euro. Beide Punkte 
berühren die Glaubwürdigkeit klimapolitischer Instrumente, also die Frage, ob die 
Maßnahmen von der Politik durchgehalten werden, wenn die Preise stark schwanken 
beziehungsweise bedeutend ansteigen würden und einzelne Branchen unter starken 
Handlungsdruck geraten würden.19 Um schon heute Investitionssicherheit zu schaffen 
und die Preise langfristig planbar zu gestalten, könnte die EU einen Mindestpreis im 
ETS einführen. Der Mindestpreis müsste nicht über die Jahre konstant sein, sondern 
könnte einem vorher festgelegten Pfad folgen. Darüber hinaus könnten insbesondere 
zu starke Preisschwankungen zusätzlich durch einen Höchstpreis im ETS adressiert 
werden.

16 Edenhofer et al. 2019-1.
17 Diese Ziele lassen sich eher durch Gerechtigkeits- als durch Effizienzkriterien begründen.
18 Der Vorschlag, das EU-ETS auf alle oder ausgewählte Sektoren auszuweiten, wurde bereits von vielen Beratungsgre-

mien und Instituten vorgebracht. Siehe hierzu zum Beispiel Umbach 2015. Eine Übersicht über ausgewählte Studien 
haben die Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages im März 2018 zusammengetragen (Wissenschaft-
liche Dienste 2018). 

19 Siehe hierzu Edenhofer et al. 2019-1, Kapitel 2 („fehlende Glaubwürdigkeit“). 
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3.2 Umfassende CO2-Bepreisung in Deutschland als Übergangslösung 

Schon seit Jahrzehnten werden in der Energiepolitik in Deutschland die Ziele Wirt-
schaftlichkeit, Umweltverträglichkeit und Versorgungssicherheit verfolgt. Diese sind 
weitgehend unstrittig, sie werden auch als „energiepolitisches Zieldreieck“ bezeichnet. 
In der Praxis hat sich die Bundesregierung für die Energiewende viele „Unterziele“ 
gesetzt, was zu einem breiten Mix an Einzelmaßnahmen und Förderungen geführt hat. 
Diese sind aus volkswirtschaftlicher Sicht jedoch nicht effizient. In diesem Kontext 
kommt eine ESYS-Analyse zu dem Schluss, dass eine Priorisierung von Zielen in der 
deutschen Energiepolitik erforderlich ist.20 Zumeist wird das Ziel des Klimaschutzes 
und der Verringerung der Treibhausgasemissionen in den Mittelpunkt gestellt.21 In-
wiefern dafür jedoch Energieeffizienziele, technologiespezifische EE-Ausbauziele oder 
Anteile für KWK-Strom erforderlich sind, ist zumindest zu hinterfragen. Auch sind, wie 
oben bereits ausgeführt, rein nationale Ansätze in der Klimapolitik internationalen An-
sätzen unterlegen. Möchte die Bundesregierung jedoch einen nationalen Beitrag leisten 
und die Ziele aus dem Effort Sharing verfolgen, bis eine europäische Einigung erzielt 
wird, ist hierfür eine CO2-Bepreisung in Deutschland als zentrales klimapoli-
tisches Instrument sinnvoll. Diese kann 

• erstens einen effizienten Klimaschutz auf nationaler Ebene ermöglichen. 

• zweitens kann sie helfen, emissionsarme Technologien unter Marktbedingungen zu 
entwickeln. 

• drittens kann sie als Ausganspunkt für eine europäische Einigung dienen.

Doch bereits dafür sollte Deutschland nicht allein handeln, sondern gemeinsam mit 
Partnerländern versuchen, eine strategische CO2-Preis-Allianz zu bilden. In einer 
solchen Allianz würden sich die Partnerländer gemeinsam dazu entschließen, ein grenz-
übergreifendes CO2-Preissystem einzuführen. Gelingt es, europäische Mitgliedstaaten, 
die für einen signifikanten Anteil der CO2-Emissionen in Europa verantwortlich sind, 
für eine solche Allianz zu gewinnen, könnte dies eine Dynamik in Richtung einer euro-
päischen Lösung in Gang setzen.22

Im Rahmen des Klimapakets hat die Bundesregierung beschlossen, einen natio-
nalen CO2-Preis im Wärme- und Verkehrssektor einzuführen. In Vorbereitung auf die 
entscheidende Sitzung des sogenannten „Klimakabinetts“ am 19. September 2019 hat 
das Akademienprojekt ESYS Anfang September in einem Impulspapier verschiedene 
Optionen zur Einführung eines CO2-Preises mit den entsprechenden Vor- und Nach-
teilen vorgestellt.23 Die einzelnen Optionen sollen hier nicht im Detail noch einmal 
erläutert werden. Jedoch sollen die wichtigsten Grundsätze und Zusammenhänge kurz 
dargestellt und die Beschlüsse des Klimapakets darin eingeordnet werden. 

20 Umbach 2015.
21 Siehe unter anderem Arvizu et al. 2011, Schmalensee 2012, Fell/Linn 2013, Edenhofer et al. 2013, Murray et al. 2014, 

Figueres et al. 2017, Müsgens 2018.
22 Neben Deutschland haben bereits Frankreich, Schweden, die Niederlande, Österreich und Großbritannien eine Unter-

stützung für eine CO2-Preis-Allianz signalisiert. In einer solchen strategischen Allianz wären bereits rund 51 Prozent 
der EU-weiten Treibhausgasemissionen abgedeckt (acatech/Leopoldina/Akademienunion 2019).

23 ESYS 2019.
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Ein CO2-Preis kann auf zwei Arten implementiert werden: entweder direkt, in-
dem ein Preis für die Emissionen explizit festgelegt wird (CO2-orientierte Besteuerung), 
oder indirekt, indem eine Menge an zugelassenen Emissionen festgesetzt wird (Emis-
sionshandel). Der Preis für Emissionen stellt sich dann mittelbar über den Handel ein. 
Ein wichtiger Vorteil einer direkten Preissteuerung ist, dass sie Marktakteuren 
mehr Planbarkeit bietet, da der Preis bekannt ist. Für den Emissionshandel hingegen 
spricht, dass damit ein Mengenziel aufgrund der beschränkten Zertifikatemenge sehr 
zielgenau erreicht werden kann (hohe Treffsicherheit). 

In der Praxis werden oft Mischformen diskutiert. Sollen beispielsweise mit 
einer Preissteuerung konkrete Einsparziele erreicht werden, muss der Preis regelmäßig, 
idealerweise anhand vorher festgelegter Kriterien, korrigiert werden. Dies schränkt die 
Planungssicherheit ein, erhöht jedoch die Treffsicherheit. Ähnlich können in einem 
System mit Mengensteuerung Mindest- oder Maximalpreise eingeführt werden. So 
werden Preisschwankungen verringert und die Planungssicherheit erhöht, jedoch sinkt 
die Treffsicherheit hinsichtlich der Mengenziele. Die Übergänge zwischen einer direk-
ten und einer indirekten Preissteuerung können in den praktischen Auswirkungen also 
fließend sein. 

Um einen CO2-Preis in Deutschland einzuführen, gibt es drei wesentliche Op-
tionen: erstens die nationale Ausweitung des EU-ETS, zweitens die Einführung 
eines zusätzlichen nationalen Emissionshandels neben dem ETS und drittens 
die Einführung einer nationalen CO2-orientierten Besteuerung.24 Auch eine na-
tionale Bepreisung sollte aus volkswirtschaftlichen Kriterien grundsätzlich einheitlich 
sein.25 Hierbei sind Rückwirkungen mit den Vereinbarungen des Effort Sharings zu 
bedenken: Deutschland hat sich verpflichtet, die Emissionen im Nicht-ETS-Bereich bis 
2030 auf einem grundsätzlich linearen Pfad um 38 Prozent zu senken. Hält Deutsch-
land diese Vorgaben nicht ein, könnte es Emissionsrechte von anderen Mitgliedstaaten 
erwerben, die ihre Zielvorgaben übererfüllt haben. Ein solcher Handel ist im Effort 
Sharing ausdrücklich vorgesehen: „Die Mitgliedstaaten können Zuteilungen auch von 
anderen Mitgliedstaaten kaufen oder an diese verkaufen. Dies ist ein wichtiges Instru-
ment zur Gewährleistung der Kostenwirksamkeit, denn es gestattet den Mitgliedstaa-
ten, Emissionen dort zu reduzieren, wo dies am kostengünstigsten ist, und Einkünfte 
für Modernisierungsinvestitionen zu verwenden.“26 Werden jedoch die Effort-Sharing-
Reduktionsziele in Deutschland (einschließlich An- und Verkäufen) nicht erreicht, 
greift die Compliance-Kontrolle nach der Effort Sharing Regulation, die unter anderem 
zu einer zusätzlichen Reduktion der zulässigen Emissionen in den Folgejahren führen 
kann.27 Wird ein zusätzlicher Preis in Deutschland im ETS-Bereich eingeführt, gilt es 
darüber hinaus Auswirkungen auf Unternehmen zu bedenken, die mit Unternehmen 
aus anderen europäischen Ländern im Wettbewerb stehen, welche sich einer strategi-
schen CO2-Preis-Allianz nicht anschließen. 

24 Eine direkte Besteuerung der CO2-Emissionen ist verfassungsrechtlich nicht zulässig. Ist in dieser Stellungnahme von 
einer CO2-Steuer die Rede, ist dies so zu verstehen ist, dass die bestehenden Energiesteuern hinsichtlich ihres CO2-Ge-
haltes ausgerichtet werden. Dabei sind jedoch die europäisch festgelegten Mindestsätze für die einzelnen Steuern zu 
berücksichtigen. 

25 Dies beinhaltet unter anderem Emissionen aus der Landwirtschaft. Diese sind deshalb in den folgenden Zahlen ent-
halten. Die Details einer Einbindung der Landwirtschaft gehen jedoch über den Rahmen dieser Studie hinaus und 
werden im Folgenden nicht diskutiert. 

26 Zitat aus: Europäische Kommission 2016.
27 Langfristig könnte die EU Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland einleiten. 
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Es gilt für die Politik deshalb zu entscheiden, welche Prioritäten sie setzen möch-
te. Für einen sektorenübergreifend einheitlichen CO2-Preis, der auch den ETS-Be-
reich einschließt, spricht insbesondere die höhere Effizienz: Die gewünschte CO2-Re-
duktion wird zu niedrigeren volkswirtschaftlichen Kosten erreicht. Dies gilt in doppelter 
Hinsicht: erstens für die Kosten der Emissionsvermeidung innerhalb Deutschlands. 
Zweitens können darüber hinaus weitere Effizienzpotenziale zwischen den Ländern 
im Sinne des Effort Sharings genutzt werden, wenn ein Handel der Emissionsrechte 
zustande kommt. Auch könnte so das von Deutschland avisierte eigene Klimaziel bis 
zum Jahr 2030 (minus 55 Prozent gegenüber 1990, entsprechend dem Energiekonzept 
der Bundesregierung)28 unmittelbar verfolgt werden.29 Soll hingegen primär auf eine 
direkte Erfüllung der Ziele aus dem Effort Sharing im Nicht-ETS-Bereich fokussiert 
werden, ist in diesem Bereich eine separate Bepreisung sinnvoll, die neben dem ETS 
einen zweiten CO2-Preis in Deutschland etablieren würde. In der Folge würden sich die 
Preise für Emissionen zwischen ETS-Sektor und Nicht-ETS-Sektor unterscheiden. Dies 
würde die Kosten für die Emissionsvermeidung erhöhen. Denn in einem der beiden 
Bereiche bestünden zwar Vermeidungspotenziale zu niedrigeren Kosten, stattdessen 
würden jedoch in dem anderen Bereich mit dem höheren Preis teurere Maßnahmen zur 
Emissionsminderung ergriffen.

Neben der Treffsicherheit und der langfristigen Planbarkeit der Preise und den 
Implikationen mit den Vereinbarungen der europäischen Lastenteilung sind noch wei-
tere Kriterien für die verschiedenen Handlungsoptionen zu beachten. Dazu zählen 
die Verfügbarkeit der erzielten Einnahmen sowie die politische und admi-
nistrative Umsetzbarkeit und damit verbunden die Zeitskala, auf der eine Option 
eingeführt werden könnte. Auch muss bedacht werden, dass bei nationalen Lösungen, 
die zu einer Emissionsminderung in den vom EU-ETS erfassten Sektoren führen, die 
dadurch frei werdenden Zertifikate anderweitig genutzt werden können. Somit würden 
in Europa weniger Emissionen eingespart (Wasserbetteffekt). Dies kann verhindert 
werden, wenn Deutschland entsprechend Zertifikate kaufen und aus dem Markt neh-
men würde oder die Gesamtemissionsmenge im ETS durch europäische Verhandlun-
gen verändert würde. 

3.3 Der CO2-Preis im Klimaschutzprogramm 2030 der Bundesregierung 

Herzstück des im September 2019 beschlossenen Klimapakets soll eine CO2-Bepreisung 
in den Bereichen Wärme und Gebäude sein. Dafür soll ein eigener Emissionshandel 
eingeführt werden. Bis zum Jahr 2025 sollen fest vorgegebene Preispfade gelten und 
die Zertifikate ohne eine Mengenbeschränkung gehandelt werden. Ab dem Jahr 2026 
sollen die Zertifikate versteigert werden, wobei die Maximalmenge durch die Ziele der 
Vereinbarungen zur Lastenteilung vorgegeben wird. Ob ein Mindest- und Maximal-
preis eingeführt wird, soll vorher geprüft werden. Das System entspricht damit einer 
Kombination der oben diskutierten Optionen, da der Emissionshandel bis zum Jahr 
2025 effektiv wie eine direkte Besteuerung von CO2Steuer wirken würde. Ob ein solches 
Instrument rechtlich umsetzbar ist, ist jedoch umstritten.30 Denn ein Emissionshandel 

28 BMWi 2010.
29 Vor dem Hintergrund der globalen klimapolitischen Auswirkungen werden zu kleinteilige Maßnahmen wie nationale 

Klimaschutzziele auch kritisiert (Ockenfels/Schmidt 2019, Müsgens 2020) beziehungsweise die entstehenden Mehrkosten 
quantifiziert (Kreuz/Müsgens 2017, Kreuz/Müsgens 2018, Engelhorn/Müsgens 2019).

30 Siehe zum Beispiel Kahles/Müller 2020.
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mit einem Fixpreis würde wie eine direkte Steuer auf CO2-Emissionen wirken. Eine sol-
che wird jedoch nach geltendem Finanzverfassungsrecht als nicht zulässig angesehen. 
Einschränkungen, die für die Einführung einer Steuer gelten, würden so umgangen 
werden könnten. 

Der CO2-Preis ist allerdings nur eine von vielen einzelnen Maßnahmen, was seine 
Wirksamkeit voraussichtlich einschränken wird. Darüber hinaus sollte der Startpreis 
im Jahr 2021 zunächst lediglich zehn Euro pro Tonne CO2 betragen – und damit deut-
lich geringer ausfallen als in den meisten wissenschaftlichen Studien gefordert wird.31 
Dies wurde später im Vermittlungsausschuss nachverhandelt: Der Startpreis im Jahr 
2021 soll nun bei 25 Euro je Tonne CO2 liegen und in jährlichen Schritten auf 55 Euro 
pro Tonne CO2 im Jahr 2025 steigen. Ob mit den beschlossenen Maßnahmen tatsäch-
lich die nationalen Klimaziele erreicht werden können, ist umstritten.32 Es besteht die 
Gefahr, dass die Wirksamkeit des CO2-Preises angezweifelt wird, wenn er erkennbar 
zu niedrig ist, um die Ziele zu erreichen. In der Folge würden voraussichtlich weitere 
Einzelmaßnahmen gefordert, ohne dass eine CO2-Bepreisung mit einem ausreichend 
hohen Preis überhaupt zum Tragen kam. Sinnvollerweise hat die Bundesregierung des-
halb vereinbart, jährlich zu ermitteln, ob die Ziele des Klimaschutzprogramms mit den 
beschlossenen Maßnahmen erreicht werden. Der Prozess soll von einem unabhängigen 
Expertenrat begleitet werden.33

Der ETS-Bereich wird durch den zusätzlichen Emissionshandel nicht betrof-
fen. Somit werden im ETS-Bereich und im Nicht-ETS-Bereich unterschiedliche Preise 
gelten. Die Bundesregierung hat für das Klimapaket somit die Priorität gesetzt, die 
Ziele aus der Lastenteilung zu erfüllen. Gelingt es, die Ziele einzuhalten, kann sie 
so Zahlungen für Emissionsrechte im Nicht-ETS-Bereich vermeiden. Hält die Bundes-
regierung gleichzeitig an dem Ziel fest, die Gesamtemissionen in Deutschland bis 2030 
um 55 Prozent zu senken, könnten die Kosten dafür jedoch höher ausfallen: Steigen die 
Preise in dem separaten Emissionshandel im Vergleich zum EU-ETS stark an, würden 
im Wärme- und Verkehrssektor Emissionen mit hohen Kosten vermieden, während 
im ETS-Bereich günstige Potenziale, zum Beispiel durch einen stärkeren Ausbau der 
erneuerbaren Energien, nicht genutzt würden. Um die Emissionen im ETS-Bereich zu 
mindern, hat sich die Bundesregierung jedoch vorgenommen, sich für einen europa-
weiten Mindestpreis im EU-ETS einzusetzen. Bis 2030 hat sie sich zudem zum Ziel 
gesetzt, das EU-ETS auf alle Sektoren auszuweiten. 

3.4 Abschätzung der erzielbaren Einnahmen aus der Bepreisung von CO2

Umweltpolitische Eingriffe durch den Staat für den Klimaschutz verfolgen primär das 
Ziel, negative externe Effekte effizient und effektiv zu korrigieren. Wird wie in die-
sem Fall mit einer Steuer oder einem Emissionshandel gearbeitet, entstehen dadurch 
Einnahmen für die öffentliche Hand.34 Diese können die Bürgerinnen und Bürger an 
anderer Stelle entlasten; insbesondere indem andere Steuern, Abgaben und Umlagen 

31 Einige Preisvorschläge aus aktuellen Studien sind in der begleitenden Analyse gegenübergestellt (acatech/Leopoldina/
Akademienunion 2020). 

32 Edenhofer 2019-1 und UBA 2019 halten beispielsweise höhere Preise für erforderlich, um die Klimaziele zu erreichen.
33 BMU 2019.
34 Bei ordnungsrechtlichen Eingriffen wie beispielsweise dem verpflichtenden Einbau von Filtern oder dem Aufstellen 

von Grenzwerten fallen dagegen meist keine Einnahmen an.
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reduziert werden. Diesbezügliche Vorschläge werden im nächsten Kapitel adressiert. 
Um die verschiedenen Optionen bewerten zu können, müssen die zur Verfügung ste-
henden Einnahmen zunächst abgeschätzt werden. 

Die Einnahmen sind abhängig von der Höhe des CO2-Preises und dem Um-
fang der erfassten Emissionen. In dieser Studie wird beispielhaft ein CO2-Preis in 
Höhe von 30 Euro pro Tonne CO2 betrachtet, wobei dieser Preis vereinfachend mit  
der deutschen Emissionsmenge des Jahres 2018 multipliziert wird (760 Millionen Ton-
nen CO2).35 Dabei ist für die Höhe der Einnahmen unerheblich, ob sich der Preis durch 
einen Emissionshandel (indirekt) oder durch eine CO2-orientierte Besteuerung (direkt) 
ergibt.36 Für die in Kapitel 4 diskutierte Reform des Systems an Steuern, Abga-
ben und Umlagen wird weiterhin davon ausgegangen, dass sie insgesamt weder zu 
staatlichen Mehr- noch Mindereinnahmen führen soll (Aufkommensneutralität).37 

Die jährlichen Gesamteinnahmen beliefen sich somit auf 22,8 Milliarden Euro 
bei einem CO2-Preis von 30 Euro pro Tonne CO2. Diese Einnahmen stehen jedoch nicht 
in vollem Umfang zur Verfügung, um verzerrende Steuern, Abgaben und Umlagen im 
Energiesystem zu reduzieren, da sie mit einer alternativen Verwendung konkurrieren. 
Wie stark daurch die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung beschränkt werden, wird wie 
folgt abgeschätzt.

1. Erstens sollen die Einnahmen abgeschätzt werden, die zur Entlastung der Industrie 
entfallen, um Verzerrungen im internationalen Wettbewerb zu begrenzen. Als 
Anhaltspunkt kann die Anzahl der Zertifikate im EU-ETS dienen, die heute gratis 
an Industrieunternehmen zugeteilt werden. Hier sind alle energieinstensiven 
Industrieanlagen in Detuschland erfasst, die besonders durch eine Preiserhöhung 
betroffen wären. Das Carbon-Leakage-Risiko im Nicht-ETS-Bereich wird dagegen 
als geringer eingeschätzt.38 

Im EU-ETS wurden im Jahr 2018 kostenlos Zertifikate an Industrieunternehmen 
in Höhe von 145 Millionen Tonnen zugeteilt.39 Bezogen auf die gesamten CO2-Emis-
sionen in Deutschland entspricht dies 19 Prozent. Obwohl diese freie Zuteilung über 
die Jahre abnehmen wird, könnte die Industrie zukünftig auch über die Belastungen 
aus dem EU-ETS hinaus zumindest teilweise entlastet werden. Für die illustrativen 
Berechnungen in dieser Studie wird daher angenommen, dass zur Kompensa-
tion der Industrie circa 19 Prozent der erzielten Einnahmen aufgewendet 
werden. Diese Setzung ist nicht als politische Empfehlung gedacht, sondern gilt 
lediglich den Rechenbeispielen in dieser Studie. Um dennoch Anreize zur Verbes-
serung der Produktion zu setzen, können diese Kompensationen an Bedingungen 

35 Klimarelevant sind nicht nur CO2-Emissionen, sondern auch die Emissionen anderer Treibhausgase wie Methan und 
Stickstoffmonoxid. Der gesamte Treibhausgasausstoß in Deutschland betrug 2018 insgesamt 866 Millionen Tonnen 
CO2-Äquivalente (BMWi 2019). Vereinfachend werden hier jedoch nur die direkten CO2-Emissionen betrachtet. Lang-
fristig sollten allerdings alle Emissionen in das Preissystem einbezogen und gesenkt werden. Eine besondere Heraus-
forderung wird es sein, Emissionen aus der Landwirtschaft einzubeziehen. Wie sich diese Emissionen perspektivisch 
einbeziehen ließen, wird unter anderem in der ESYS-Stellungnahme „Biomasse im Spannungsfeld zwischen Energie- 
und Klimapolitik“ diskutiert (acatech/Leopoldina/Akademienunion 2019).

36 Sofern die Bundesregierung über die Einnahmen voll verfügen kann. Bei einer Ausweitung des EU-ETS auf die Nicht-
ETS-Sektoren in Deutschland wäre dies nach aktueller Gesetzeslage jedoch nicht der Fall. 

37 Grundsätzlich sollten auch weitergehende Maßnahmen geprüft werden. Diese Studie konzentriert sich jedoch auf das 
Energiesystem. Wechselwirkungen mit anderen Bereichen der öffentlichen Haushalte sind dagegen nicht Bestandteil 
der Stellungnahme.

38 Sachverständigenrat 2019. 
39 DEhSt 2019-1.
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wie Effizienzvorgaben geknüpft oder die Menge der zugeteilten Zertfikate an den 
effizientesten Produktionslinien ausgerichtet werden (Benchmarking), wie es 
heute bei der freien Allokation der EU-ETS-Zertifikate bereits erfolgt. Durch diese 
Ausnahmeregelungen entfällt ein Teil der Einnahmen. Bei einem CO2-Preis von 
30 Euro pro Tonne CO2 entspricht das circa 4,4 Milliarden Euro.40

2. Zweitens werden zur Entlastung privater Haushalte unterschiedliche Model-
le einer Rückerstattung diskutiert. Einkommensschwache Haushalte profitieren 
vor allem von einer Rückzahlung eines Teils der Einnahmen in Form einer Pro-
Kopf-Pauschale.41 Diese Pro-Kopf-Pauschale wird teilweise auch als „Klimadivi-
dende“ bezeichnet. Diese Stellungnahme vermeidet diesen Begriff jedoch, um die 
Pro-Kopf-Pauschale von der doppelten Dividende abzugrenzen. Ergänzt werden 
kann eine Pro-Kopf-Pauschale beispielsweise durch eine Härtefallregelung, um be-
sonders betroffene Haushalte zu unterstützen.42 Allerdings ist hervorzuheben, dass 
auch die Abschaffung bestehender Steuern, Abgaben und Umlagen eine entlastende 
Wirkung für Haushalte hat. Eine Untersuchung des Mercator Research Institute 
on Global Commons and Climate Change (MCC) zeigt, dass Haushalte durch eine 
Absenkung der EEG-Umlage fast genauso stark entlastet werden wie durch eine 
Pro-Kopf-Rückerstattung der Einnahmen.43 Gleiches gilt damit auch für die KWKG-
Umlage und die Stromsteuer. Im Hinblick auf die Akzeptanz für die Einführung 
einer CO2-Bepreisung gibt es für beide Varianten Argumente: Auf der einen Seite 
ist eine direkte Rückzahlung sichtbarer und kann so die Akzeptanz erhöhen.44 
Auf der anderen Seite kommt eine aktuelle Untersuchung von Renn et al. zu dem 
Ergebnis, dass eine pauschale Rückzahlung den Präferenzen der Bürgerinnen und 
Bürgern entgegenlaufen könnte. Vielmehr sollten Maßnahmen gewählt werden, die 
neben der Entlastung privater Haushalte auch eine klimapolitische Lenkungswir-
kung entfalten können. Infrage käme hierfür etwa, die EEG-Umlage zu senken und 
so regenerativ erzeugten Strom zu entlasten.45 

Vor diesem Hintergrund ist zu überlegen, auf eine Rückzahlung als Pro-Kopf-Pau-
schale zu verzichten – die zudem mit einem erheblichen bürokratischen Aufwand 
verbunden wäre – und die dafür geplanten Mittel zu nutzen, um den Strompreis 
weiter zu entlasten.46 In der Beispielrechnung wird eine Pro-Kopf-Pauschale 
in Höhe von fünfzig Euro pro Kopf angesetzt, um die dafür notwendigen Mittel zu  
 

40 Gelingt es der EU-Kommission, einen Grenzsteuerausgleich (Border Tax Adjustment) zu etablieren, könnte die Ent-
lastung der Industrie im besten Falle innerhalb der CO2-Bepreisung entfallen: Dieser würde CO2-intensive Importe 
aus Ländern ohne effektive CO2-Bepreisung anhand deren klimaschädlicher Emissionsintensität belasten. Anderer-
seits erhielten exportorientierte Unternehmen Rückzahlungen in Höhe der zuvor geleisteten CO2-Belastung, um im 
Wettbewerb mit internationalen Akteuren ohne CO2-Bepreisung bestehen zu können. Allerdings sind Maßnahmen 
zum Grenzausgleich in der praktischen Umsetzung mit der Schwierigkeit verbunden, protektionistische Partikularin-
teressen von gerechtfertigten Interessen an einer Kompensation von klimaschutzbedingten Wettbewerbsnachteilen zu 
trennen. Hierdurch ergeben sich potenzielle Konflikte mit dem Europarecht und den Handelsregelungen der Welthan-
delsorganisation (WTO), siehe zum Beispiel Sachverständigenrat 2019.

41 Siehe beispielsweise Edenhofer 2019-1, Sachverständigenrat 2019. In diesen Studien werden auch die Verteilungs-
wirkungen verschiedener Instrumente zur Rückzahlung der Einnahmen aus einer CO2-Bepreisung an die Bürgerinnen 
und Bürger analysiert. 

42 Verschiedene Modelle und deren Auswirkungen auf verschiedene Einkommensgruppen werden in Edenhofer et al. 
(2019-1) und Sachverständigenrat (2019) diskutiert. 

43 Edenhofer et al. 2019-2.
44 Siehe unter anderem Kalkuhl et al. 2018, Klenert et al. 2018.
45 Renn et al. 2019.
46 Grundsätzlich ist es auch möglich, höhere Belastungen von Haushalten durch bereits bestehende, nicht klimapoliti-

sche Instrumente zu adressieren, um die CO2-Bepreisung nicht mit anderen nicht klimapolitischen Zielen zu über-
frachten. So wäre beispielsweise eine Erhöhung des Wohngeldes denkbar.
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veranschaulichen. Für die Auszahlung an die rund 83 Millionen Bürgerinnen und 
Bürger würden circa 4,2 Milliarden Euro benötigt.47 Diese Mittel könnten jedoch 
auch direkt zur Entlastung des Strompreises genutzt werden.

3. Drittens könnten darüber hinaus Teile der Einnahmen genutzt werden, um klima-
schonende Technologien zu fördern und so Forschung, Entwicklung und 
Investitionen in das Energiesystem zu stärken oder land- und forstwirtschaftliche 
Maßnahmen wie Aufforstung umzusetzen. Infrage kommen etwa Austauschprä-
mien für Haushalte, um ältere Technologien wie Ölheizungen zu ersetzen oder die 
Unterstützung in Form von Zuschüssen, wie sie auch im Klimapaket vorgesehen ist; 
Darlehen von Unternehmen, um kapitalintensive klimaschondende Technologien 
einzuführen oder die Föderung von Forschungsprojekten im Bereich Emissions-
minderung und Klimaschutz. Hierfür wird im Folgenden ein Teil der zweckgebun-
denen Mittel des Energie- und Klimafonds (EKF) vorgesehen, welche sich auch aus 
den Auktionierungseinnahmen deutscher Anlagen im EU-ETS finanzieren. Diese 
betrugen im Jahr 2018 rund 2,6 Milliarden Euro.48 

Bei einer solchen beispielhaften Verwendung liegen die Mittel, die zum Abbau von 
Verzerrungen im Energiesystem noch zur Verfügung stehen, in einer Größenord-
nung von zwölf Milliarden Euro. Würde auf die Klimadividende verzichtet und würden 
stattdessen private Haushalte über eine Absenkung des Strompreises – etwa über eine 
reduzierte EEG-Umlage – entlastet, erhöhten sich die zur Verfügung stehenden Mittel 
auf rund 16 Milliarden Euro. Die Ergebnisse der beispielhaften Rechnungen sind in   
grafisch dargestellt.

Dabei ist zu beachten, dass in diesen Berechnungen die gesamten deutschen CO2-
Emissionen in Höhe von 760 Millionen Tonnen zugrunde gelegt werden (ETS-Bereich 
und Nicht-ETS-Bereich).49, 50 Außerdem muss berücksichtigt werden, dass bei Einnah-
men aus dem EU-ETS51 und aus dem zukünftigen nationalen Emissionshandelssystem 
eine Zweckbindung durch das Energie- und Klimafondsgesetz besteht. Diese lässt 
unter anderem Ausgleichsleistungen zur Entlastung beim Strompreis im Zusammen-
hang mit der Einführung einer CO2-Bepreisung zu. 

47 Sollte darüber hinaus eine Härtefallregelung für private Haushalte beschlossen werden, würden dafür laut Edenhofer 
et al. (2019-1) etwa eine Milliarde Euro anfallen. Diese sind in den exemplarischen Abschätzungen hier jedoch nicht 
enthalten. 

48 DEhSt 2019-2.
49 Nicht einbezogen sind andere Treibhausgase wie Methan und Stickstoffmonoxyd.
50 Im Jahr 2018 wurden circa 422 Millionen Tonnen CO2-Emissionen vom EU-ETS erfasst. Für 145 Millionen Tonnen 

wurden kostenfreie Zertfikate verteilt (DEhSt 2019-1).
51 Diese betrugen im Jahr 2018 2,6 Milliarden Euro. Aufgrund der im Jahr 2019 stark gestiegenen EU-ETS-Zertifikats-

preise ist davon auszugehen, dass auch die Mittel in den Energie- und Klimafonds im Jahr 2019 stark ansteigen. 
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Abbildung 2: Darstellung der Einnahmen und der möglichen Verwendung im Zuge einer exemplarischen CO2- 
Bepreisung in Deutschland in Höhe von dreißig Euro pro Tonne CO2. 
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4 Finanzierung öffentlicher Aufgaben effizient und effektiv  
 umgestalten

52 Im Jahr 2018 betrugen die Einnahmen des Bundeshaushalts circa 348 Milliarden Euro (BMF 2019-2).
53 In der Praxis existiert eine Vielzahl unterschiedlicher Abnahmefälle, deren Bezugskonditionen sich wesentlich unter-

scheiden. Wir beschränken die Darstellung in diesem Papier auf die Darstellung von Haushalten.

Werden externe Effekte mit Steuern, Abgaben und Umlagen korrigiert statt mit ord-
nungsrechtlichen Eingriffen, kann der Staat dadurch Einnahmen generieren. Doch so 
effizient und effektiv die Instrumente auch sind, die öffentliche Hand benötigt weitere 
Einnahmen zur Finanzierung des Gemeinwesens. Wie diese zusätzlichen Steuern, Ab-
gaben und Umlagen optimal erhoben werden sollten, folgt jedoch anderen ökonomi-
schen Prinzipien als die Korrektur externer Effekte. Insbesondere kommen hierbei stär-
ker finanzwissenschaftliche als umweltpolitische Instrumente zum Einsatz. Die hierfür 
erforderliche Besteuerung führt in der Praxis jedoch in der Regel zu Verzerrungen und 
damit zu Wohlfahrtsverlusten. Wie solche Verzerrungen konkret im Energiebereich 
verringert werden können, soll im Folgenden diskutiert werden.

Die staatlichen Einnahmen im Energiesystem (ohne die Umsatzsteuer) betrugen 
im Jahr 2018 insgesamt über 90 Milliarden Euro und machten so etwa 19 Prozent 
der Einnahmen des Bundeshaushalts aus.52 Tabelle 2 gibt einen Überblick über diese 
Einnahmen. 

Bestehende Steuern, Abgaben und Umlagen Aufkommen im Jahr 2018 (in Milliarden Euro)

Auktionierung von Zertifikaten des EU-ETS 2,6

Energiesteuer Benzin und Diesel 36,8

Energiesteuer Erdgas und Heizöl 4,1

Stromsteuer 6,9

Kraftfahrzeugsteuer 9,1

Lkw-Maut 5,1

EEG-Umlage 25,6

KWKG-Umlage 1,1

Konzessionsabgabe (50 Prozent) 1,8

Summe 93,1

Tabelle 2: Jährliches Aufkommen unterschiedlicher Instrumente zur Finanzierung öffentlicher Aufgaben  
in Deutschland. Quellen: BMF 2019-1, BMWi 2018, DEhSt 2019-2, ÜNB 2019, Agora Energiewende 2017. EEG- 
Umlage: Ex-ante prognostizierte EEG-Differenzkosten. Konzessionsabgabe: Schätzung auf Basis von Agora Energie-
wende 2017. KWKG-Umlage: Summe der Einnahmen aus KWKG-Umlage im Jahr 2017. Offshore-Umlage: Summe 
aller wälzbaren Kosten für 2018 (Jahresprognose).

Die heutige Situation wird exemplarisch für ausgewählte Energieträger in Abbildung 
3 veranschaulicht. Die Abbildung zeigt die durchschnittlichen Endverbraucherpreise 
pro Energieeinheit privater Haushalte53 und schlüsselt diese Endenergieträgerpreise 
auf in die Bestandteile Steuern, Abgaben, Umlagen, Klimakosten (nur EU ETS) und die 
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verbleibenden Bereitstellungskosten. Wie zu erkennen ist, tragen Heizöl und Erdgas 
fast keine zusätzlichen finanziellen Belastungen, während sich der Anteil von Steuern, 
Abgaben und Umlagen beim Endverbraucherpreis für elektrische Energie auf über vier-
zig Prozent beläuft. Die Unterschiede bei der steuerlichen Behandlung zwischen Strom 
auf der einen und Erdgas und Heizöl auf der anderen Seite sind also besonders groß. 
Alle drei Energieträger können jedoch zum Heizen im Gebäudesektor genutzt werden. 
Es ist zu prüfen, ob diese ungleiche Belastung durch die Korrektur externer Effekte 
gerechtfertig ist oder ob hier eine Verzerrung vorliegt, die einen unverfälschten Wett-
bewerb zwischen den Energieträgern verhindert. 

54 Die Bereitstellungskosten umfassen die Netzkosten, da diese für den Transport der Energieträger zum Endverbrau-
cher erforderlich sind, sowie fünfzig Prozent der Konzessionsabgabe, die hier als Kosten für die Raum- und Wegenut-
zung durch Leitungen angesetzt werden. Sie umfassen dagegen nicht die EEG-Umlage (vergleiche Kapitel  3.2). 

Abbildung 3: Durchschnittliche Endverbraucherpreise für ausgewählte Energieträger, aufgeteilt in Bereitstellungs-
kosten54 und verschiedenen Steuern, Abgaben und Umlagen (Stand 2018, ohne Umsatzsteuer). Die Abbildung 
bezieht sich auf die Endverbraucherpreise für private Haushalte, Ausnahmetatbestände für Unternehmen sind hier 
nicht berücksichtigt. Quellen: Eigene Berechnungen auf Basis von BMWi 2019, BDEW 2019, BNetzA/BKartA 2018, 
Energi Data Service 2019, MWV 2019.

4.1  Optionen zur Neugestaltung

Bei der Neugestaltung von Steuern, Abgaben und Umlagen gilt es also, zunächst zu 
prüfen, ob mit einem bestimmten Eingriff ein externer Effekt korrigiert oder ein 
anderes allokatives Marktversagen adressiert wird. In diesem Fall können die Steuer, 
Abgabe oder Umlage – richtig ausgestaltet – die Wohlfahrt steigern. Weitere Preisbe-
standteile, die Einnahmen für die öffentliche Hand erzeugen sollen, führen jedoch oft 
zu Verzerrungen und können die Wohlfahrt mindern.

In dem illustrativen Beispiel stünden bei einem CO2-Preis in Höhe von 30 Euro 
pro Tonne CO2 circa 11,7 Milliarden Euro zum Abbau von Verzerrungen zur Ver-
fügung. Da dieser Betrag voraussichtlich nicht ausreichen wird, um alle Verzerrungen 
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auszugleichen, müssen die Maßnahmen priorisiert werden.55 Welche Steuern, 
Abgaben und Umlagen tatsächlich ersetzt werden sollten und wie eine Priorisierung 
erfolgen kann, wird im Folgenden analysiert. Zur Übersicht zeigt Abbildung 4 die der-
zeitige Belastung der unterschiedlichen Endenergieträger mit Steuern, Abgaben und 
Umlagen.56 

55 Dieser Ansatz soll nicht dazu dienen, die Höhe der CO2-Bepreisung aus den gewünschten Mitteln zum Abbau von 
Verzerrungen abzuleiten. Die Höhe der CO2-Bepreisung sollte sich aus den mit den Emissionen verbundenen Umwelt-
schäden ableiten. Sollten die Einnahmen einer angemessenen CO2-Bepreisung nicht ausreichen und weitere Mittel 
zum Abbau von Verzerrungen im Energiesystem benötigt werden, sollte deren Bereitstellung finanzwissenschaftlichen 
Prinzipien folgen.

56 Erneut beispielhaft dargestellt für Haushalte.

Abbildung 4: Belastung ausgewählter Endenergieträger durch Steuern, Abgaben und Umlagen (Stand 2018).  
Die Abbildung bezieht sich auf die Endverbraucherpreise für private Haushalte, Ausnahmetatbestände für Unter-
nehmen sind hier nicht berücksichtigt. Quellen: BDEW 2019, BNetzA/BKartA 2018, Energi Data Service 2019,  
MWV 2019. 

4.1.1 Benzin und Diesel
Sowohl Benzin als auch Diesel sind pro Energieeinheit stärker mit Steuern, Abgaben 
und Umlagen belastet als Erdgas und leichtes Heizöl, jedoch weniger stark als Strom. 
Für einen genauen Vergleich der Verzerrungen und Wohlfahrtsverluste ist zu prüfen, 
in welchem Umfang die Energiesteuer andere – also nicht den Klimaschutz betreffende 
– Schäden einpreist. Zu nennen sind hier beispielsweise Feinstaub- und Lärmemissio-
nen sowie Stau- und Unfallkosten. Abschätzungen zeigen, dass die Internalisierung der 
weiteren externen Effekte in etwa der Höhe der Energiesteuer entspricht (Coady et al. 
2018).

Eine Besonderheit bei den fast ausschließlich im Verkehrssektor eingesetzten 
Energieträgern Benzin und Diesel ist, dass Verzerrungen auch ohne die Verwendung 
von Mitteln aus der CO2-Bepreisung aufkommensneutral abgebaut werden kön-
nen: Externe Effekte, die primär auf die Nutzung von Fahrzeugen zurückzuführen sind, 
beispielsweise Stau- und Unfallkosten sowie Straßenschäden, könnten durch eine er-
weiterte Kfz-Steuer und ein nutzungsabhängiges Mautsystem bepreist werden. 
Ohnehin kann ein auslastungsorientiertes und ortsabhängiges Mautsystem verkehrs-
politische Herausforderungen wie den Umgang mit Staus, lokale Feinstaubbelastungen 
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oder die Ungleibbehandlung zwischen Stadt und Land effizienter und wirksamer ad-
ressieren als eine Energiesteuer oder Fahrverbote.57 Gleichzeitig könnten so die Ein-
nahmen langfristig gesichert werden, auch wenn der Anteil von Fahrzeugen mit alter-
nativen Antrieben steigt. 

Im Verkehrssektor besteht also erheblicher Reformbedarf, der jedoch bereits 
durch aufkommensneutrale Marktdesignänderungen innerhalb dieses Sektors adres-
siert werden kann. Unter ökonomischen Gesichtspunkten brauchen die Einnahmen aus 
der CO2-Bepreisung deshalb nicht vordringlich genutzt zu werden, um den Verkehrs-
sektor zu entlasten, insbesondere nicht im Vergleich zu Strom.58 

4.1.2 Strom
Strom kommt bei der Analyse der Verzerrungen eine besondere Bedeutung zu. Erstens 
ist der Endenergieverbrauch von Strom überdurchschnittlich stark belastet. Insbeson-
dere im Vergleich zu Erdgas und leichtem Heizöl ist der Unterschied sehr groß und 
besteht auch nach der Einführung einer einheitlichen CO2-Bepreisung weiterhin. Da 
Strom viel stärker als bisher in einen unverzerrten Wettbewerb mit anderen Energieträ-
gern treten muss, um die Emissionen im Energiesystem effizient zu reduzieren, brem-
sen diese Belastungen die Nutzung von „grünem Strom“ und damit den Klimaschutz 
spürbar aus. Dies gilt sowohl im Wettbewerb zu Benzin und Diesel, der insbesondere im 
Verkehrssektor durch die zunehmende Elektromobilität stattfindet, als auch im Wett-
bewerb zu Erdgas und leichtem Heizöl, etwa durch die Verwendung von Wärmepum-
pen im Wärmesektor. Zweitens verringern die vielen pauschalen Preisbestandteile wie 
die EEG-Umlage und Stromsteuer die Flexibilität, mit der das Energiesystem auf die 
schwankende Einspeisung erneuerbarer Energien reagieren kann. Somit gibt es gute 
Argumente für eine Verwendung von Einnahmen aus der CO2-Bepreisung zum Abbau 
von Belastungen auf dem Endenergieträger Strom. Jedoch ist zunächst zu prüfen, ob 
möglicherweise andere externe Effekte korrigiert werden. 

Strittig ist dies in der öffentlichen Diskussion insbesondere beim Erneuerbare-
Energien-Gesetz (EEG) und der damit verbundenen EEG-Umlage. Falls das EEG ex-
terne Effekte im Stromsystem wirksam korrigiert, sollten die entstehenden Kosten von 
den Stromverbrauchern getragen werden. Falls andere Instrumente besser geeignet 
sind, um den Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase zu reduzieren und die EEG-Um-
lage auch keine weiteren externen Effekte im Stromsystem korrigiert, führt sie jedoch 
zu einer Verzerrung und damit zu Effizienzverlusten. Für beide Sichtweisen lassen sich 
Argumente anführen: 

• Der Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase ist bereits durch das EU-ETS adres-
siert. Dabei ist der Gesamtausstoß für die beteiligten Sektoren fixiert, sodass Ver-
meidungen im deutschen Energiesektor primär zu Mehremissionen in anderen 
Sektoren beziehungsweise Ländern führen (Wasserbetteffekt).59 Hinzu kommt, 
dass die EEG-Umlage am Strompreis ansetzt. Wird Strom verbraucht, kann jedoch 
nicht zwischen den verschiedenen Erzeugungsarten unterschieden, sondern nur 

57 Cramton et al. 2018, RWI/Stiftung Mercator 2019.
58 Handlungsoptionen für die Ausgestaltung des Regulierungsrahmens im Verkehrssektor sind daher nicht Gegenstand 

dieser Stellungnahme. Konkrete Lösungsvorschläge für den Verkehrssektor werden unter anderem durch die Nationa-
le Plattform „Zukunft der Mobilität“ erarbeitet.

59 Auch nach der Einführung der Markstabilitätsreserve (MSR), die ab dem Jahr 2023 die Möglichkeit zur Löschung von 
Zertifikaten vorsieht, bleibt der Wasserbetteffekt erhalten. Er wird jedoch in Abhängigkeit vom Emissionsjahr und 
dem Umfang der MSR abgeschwächt (siehe zum Beispiel Pahle et al. 2019).
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der Durchschnittswert der verursachten CO2-Emissionen des Strommixes zugrunde 
gelegt werden. Damit ist eine gezielte Lenkungswirkung kaum möglich. Ein 
Instrument, das den Ausstoß von CO2 senken soll, sollte daher idealerweise bei den 
Primärenergieträgern ansetzen. Das EEG ist dafür also nicht geeignet. Es ist über-
wiegend ein industrie- oder strukturpolitisches Instrument. Der Ausbau erneuerba-
rer Energien ist jedoch ein gesamtgesellschaftliches Projekt, das in der Folge 
nicht ausschließlich über den Stromverbrauch finanziert werden müsste. In diesem 
Fall verzerrt die EEG-Umlage den Strompreis und führt zu Ineffizienzen. 

• Andererseits wird argumentiert, dass die zeitweise niedrigen Preise im EU-ETS 
die Klimaschäden von CO2-Emissionen nicht vollständig abgedeckt haben, dass 
ohne EEG bei den Anpassungen des EU-ETS in den vergangenen Jahren weniger 
CO2-Zertifikate gelöscht worden wären und dass das EEG andere Umweltschäden 
im Stromsektor wie Feinstaubemissionen konventioneller Kraftwerke korrigieren 
würde. Letzteres wird jedoch parallel auch durch ordnungsrechtliche Auflagen ab-
gedeckt. Darüber hinaus macht es die Einführung einer umfassenden CO2-Beprei-
sung überflüssig, Schäden durch die Emissionen klimaschädlicher Treibhausgase 
ein weiteres Mal zu internalisieren. Somit würde die EEG-Umlage auch in diesem 
Fall zumindest teilweise zu Verzerrungen im Energiesystem führen. 

Die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung sollten deshalb genutzt werden, um die EEG-
Umlage zu senken – und so die Wohlfahrt zu steigern. In Anbetracht des erheblichen 
Umfangs der EEG-Umlage von insgesamt 25,6 Milliarden Euro pro Jahr (siehe Tabelle 
2) ist dies eine wesentliche Chance und bietet großes Potenzial für die Energiewende. 
Genau wie die EEG-Umlage führt auch die Umlage zur Förderung der Kraft-Wärme-
Kopplung (KWKG-Umlage) zu weiteren Verzerrungen. Sie könnte ebenfalls gesenkt 
und die Kosten über die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung finanziert werden. 

Eine ähnliche Argumentation kann auch im Hinblick auf die Stromsteuer 
erfolgen: Auch diese wird auf den Endverbraucherpreis erhoben und unterscheidet 
nicht, wie Strom erzeugt wurde. Damit kann sie keine gezielte Lenkungswirkung 
im Sinne des Klimaschutzes entfalten. Durch den zusätzlichen Preisaufschlag kann die 
Stromsteuer zwar einen Anreiz dafür schaffen, weniger Strom zu verbrauchen. Doch 
werden alle externen Effekte durch andere Instrumente bereits berücksichtigt, ist ein 
solcher Anreiz aus ökonomischer Sicht nicht mehr notwendig. Die Stromsteuer führt 
also zu einer Verzerrung. 

Aus diesen Überlegungen folgt, dass die Einnahmen der CO2-Bepreisung dazu 
verwendet werden sollten, die EEG- und KWKG-Umlage zumindest teilweise 
abzuschaffen und gegebenenfalls auch die Stromsteuer auf den europäisch vor-
gegebenen Mindestsatz zu reduzieren, um Verzerrungen abzubauen. Eine solche 
Finanzierung sollte beihilferechtlich zulässig sein60 und könnte voraussichtlich auch 
über die Mittel erfolgen, die direkt in den Energie- und Klimafonds fließen. 

Aus den angeführten Beispielrechnungen folgt: Würde ein sektorenübergrei-
fender CO2-Preis von 30 Euro pro Tonne eingeführt und würden die Einnahmen 
vollständig – bis auf die Entlastung von Industrie und Haushalten und die Forschungs- 
 

60 Büdenbender 2019. 
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förderung – dafür verwendet, würden die Mittel von rund 12 Milliarden Euro 
ausreichen, um die EEG-Umlage knapp um die Hälfte zu senken. Ohne eine 
Pro-Kopf-Pauschale lägen die Mittel bei rund 16 Milliarden Euro. 

Zwei weitere Aspekte sind wichtig: Erstens ist das hier diskutierte Vorgehen auf-
kommensneutral für den Staat. So entsteht insbesondere kein zusätzlicher Finanzie-
rungsbedarf, der eine Reform erschweren würde. Zweitens steigt die gesellschaftliche 
Wohlfahrt gleich an zwei Stellen („doppelte Dividende“): Die Klimaschäden werden 
besser adressiert als heute und bestehende Verzerrungen bei Steuern, Abgaben und 
Umlagen reduziert. 

4.1.3 Erdgas und leichtes Heizöl
Erdgas und leichtes Heizöl, die als Endenergieträger insbesondere im Wärmesektor 
zum Einsatz kommen, sind bisher nur sehr gering mit Steuern, Abgaben und Um-
lagen belegt. Erdgas wird für Haushaltsabnehmer mit 0,55 Cent pro Kilowattstunde 
besteuert, leichtes Heizöl mit 0,62 Cent pro Kilowattstunde. Das Gesamtaufkommen 
aus Energiesteuern für Erdgas und leichtes Heizöl liegt bei etwa 4,4 Milliarden Euro 
pro Jahr. Die Einführung eines einheitlichen CO2-Preises hat in diesem Bereich 
deshalb den größten relativen Anstieg zur Folge und hätte somit einen spürbaren 
Effekt. 

Eine Frage ist, was mit den bisherigen Energiesteuern bei der Einführung einer 
CO2-Bepreisung geschieht. Die heutige Bepreisung deckt ungefähr die Umweltkos-
ten von Luftschadstoffen abgesehen von den Treibhauseffekten ab.61 Damit könnte 
der Preisbestandteil beibehalten werden. Sofern es aus Gründen von Akzeptanz oder 
politischer Durchsetzbarkeit wünschenswert erscheint, könnten externe Effekte wie 
Feinstaubbelastungen auch durch ordnungsrechtliche Maßnahmen geregelt wer-
den. Das Einkommen aus der CO2-Bepreisung könnte in dem Fall helfen, die bisherige 
Bepreisung abzusenken.62 Jedoch ist finanzwissenschaftlich zu prüfen, ob ein solches 
Vorgehen wohlfahrtsmaximierend wäre.

4.1.4 Auswirkungen einer möglichen Reform auf die Energieträgerpreise
Abbildung 5 veranschaulicht, wie sich die Endverbraucherpreise der betrachteten Ener-
gieträger ändern würden, wenn ein übergreifender CO2-Preis eingeführt und gleichzei-
tig Verzerrungen abgebaut würden. Würde beispielsweise ein sektorenübergreifender 
CO2-Preis von 30 Euro pro Tonne CO2 eingeführt und gleichzeitig die EEG-Umlage 
mit den Einnahmen um 50 Prozent reduziert, sänke der Strompreis von heute rund 
30,4 Cent pro Kilowattstunde auf 27,7 Cent pro Kilowattstunde. Für einen Vier-Per-
sonen-Haushalt mit einem durchschnittlichen Verbrauch von 4.000 Kilowattstunden 
pro Jahr ergäbe sich so eine Einsparung von rund 110 Euro pro Jahr. 

61 Vergleiche UBA 2019.
62 Wird eine CO2-orientierte Besteuerung eingeführt, würden die bisherigen Energiesteuern auf ihren CO2-Gehalt ausge-

richtet. Damit wäre es möglich, die bisherige Bepreisung vollständig abzulösen. Falls ein Emissionshandel im Wärme-
bereich eingeführt wird, könnten die Energiesteuern lediglich auf den europäisch vorgesehenen Mindestsatz reduziert 
werden. 
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Abbildung 5: Endverbraucherpreise ausgewählter Energieträger vor und nach der Einführung einer CO2-Beprei-
sung in Höhe von dreißig Euro pro Tonne CO2 und einem gleichzeitigen Abbau von Verzerrungen. Es werden zwei 
Optionen gezeigt: EEG-Umlage um 50 Prozent reduziert (Strom mittlerer Balken) beziehungsweise EEG- und KWKG-
Umlage komplett gestrichen und die Stromsteuer auf 0,1 Cent pro Kilowattstunde reduziert (Strom rechter Balken). 
Für Option 1 wären etwa 12,6 Milliarden Euro, für Option 2 etwa 33,5 Milliarden Euro zum Abbau von Verzerrungen 
nötig.

63  Hanke 2019.
64  BDEW 2020.

4.2 Umsetzung im Rahmen des Klimaschutzprogramms 2030

Ein Großteil der Einnahmen durch den CO2-Preis, der im Rahmen des Klimaschutz-
programms 2030 eingeführt wird, soll verwendet werden, um eine Vielzahl von Einzel-
maßnahmen zu finanzieren. Dazu zählen etwa eine Erhöhung der sogenannten Pend-
lerpauschale, eine Verlängerung der staatlichen Kaufprämie für Elektrofahrzeuge, 
eine finanzielle Unterstützung der Bahn und eine Absenkung der Mehrwertsteuer auf 
Bahnfahrkarten im Fernverkehr, die steuerliche Förderung der energetischen Gebäude-
sanierung sowie Austauschprämien für Heizungen. Damit bleiben nur begrenzte Mittel 
übrig, um Verzerrungen im bestehenden System an Steuern, Abgaben und Umlagen ab-
zubauen. Im Jahr 2021 soll die EEG-Umlage um 1,75 Cent pro Kilowattstunde sinken. 
Diese Entlastung soll bis zum Jahr 2025 auf 2,9 Cent pro Kilowattstunde ansteigen.63 
Dies entspricht rund 26 Prozent beziehungsweise etwa 43 Prozent der EEG-Umlage 
(Stand 2020). Auf den Strompreis bezogen bedeutet dies eine Entlastung von rund 
sechs Prozent im Jahr 2021.64 Damit werden Verbraucher zumindest in geringem Um-
fang entlastet. Eine Pro-Kopf-Rückerstattung eines Teils der Einnahmen ist im Klima-
schutzprogramm 2030 nicht vorgesehen.

Durch die Absenkung der EEG-Umlage werden teilweise Verzerrungen abgebaut 
und durch die Entlastung des Strompreises regenerativ erzeugter Strom wettbewerbs-
fähiger. Diese Absenkung hätte jedoch höher ausfallen können. Viele einzelne techno-
logiespezifische Maßnahmen, wie sie von der Bundesregierung beschlossen wurden, 
führen aus ökonomischer Sicht zu einer geringeren Effizienz und damit zu höheren 
Kosten für den Klimaschutz.

Endverbraucherpreise bei einem CO2-Preis von 30 €/t CO2 

Benzin Diesel Strom Erdgas Leichtes Heizöl

17,1 ct/kWh
18,0 ct/kWh

13,3 ct/kWh
14,1 ct/kWh

30,4 ct/kWh

6,1 ct/kWh
6,7 ct/kWh

6,9 ct/kWh
7,7 ct/kWh

EEG-Umlage 50%
31,1 ct/kWh

EEG- und KWK-Umlage Null, 
Stromsteuer reduziert
22,0 ct/kWh

vor der Reform nach der Reform  Einsparungen
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5  Fazit

Der aktuelle Schwung in der Klimapolitik hat zu einer intensiven Diskussion um die 
mögliche Einführung einer umfassenden CO2-Bepreisung in Deutschland und Europa 
geführt. Vor dem Hintergrund der großen möglichen Risiken des Klimwandels, dem 
steigenden Handlungsdruck und den hohen Investitionen hat die Bundesregierung im 
Herbst 2019 beschlossen, ab 2021 eine CO2-Bepreisung einzuführen. Der Einstiegspreis 
ist mit 25 Euro pro Tonne CO2 jedoch niedrig gewählt; und durch die Fülle von Einzel-
maßnahmen besteht die Gefahr, dass der CO2-Preis nicht seine volle Lenkungswirkung 
entfalten kann. Die beschlossene Einführung eines CO2-Preises bietet jedoch zugleich 
die Chance, das ineffiziente System zur Bepreisung von Energieträgern grundlegend 
zu reformieren. Es ist an der Zeit, das historisch gewachsene und durch unzählige Ein-
griffe und Einzelregelegungen unüberschaubar gewordene System auf Klimaschutz, 
emissionsarme Technologien und Effizienz auszurichten. 

Diese Stellungnahme betont, dass umfassende Lösungen im Vergleich zu klein-
teiligen Ansätzen niedrigere volkswirtschaftliche Kosten haben und zeigt Handlungs-
optionen auf, wie Deutschland die europäisch vereinbarten Ziele effizient erreichen und 
Klimaschutz international vorantreiben kann. Die Bundesregierung hat im Rahmen 
seines Klimaschutzprogramms einzelne dieser Punkte aufgenommen und gesetzlich 
verankert. In den nächsten Schritten sollte sie folgende Punkte aufgreifen:

1. Deutschland sollte sich mit Nachdruck für eine globale CO2-Bepreisung einset-
zen, die alle Sektoren, idealerweise auch die Landwirtschaft, umfasst. Nur so kön-
nen global die CO2-Emissionen reduziert werden und letztlich das Carbon-Leakage-
Risiko minimiert werden.

2. Parallel sollte die Bundesregierung europäische Ansätze verfolgen, da diese na-
tionalen Alleingängen vorzuziehen sind. Dabei sind sektorenübergreifende Ansätze 
effizienter als Partikularziele für einzelne Sektoren. Zu beachten ist jedoch, dass die 
Effort Sharing Regulation Bereichsziele für die Summe der Nicht-ETS-Sektoren in 
den Mitgliedstaaten gesetzt hat, deren Verfehlen teuer wäre. Daher sollten beide 
Systeme vereint werden. Gelingen kann das mit einem umfassenden, einheit-
lichen CO2-Preis in Europa. Der Beschluss der Bundesregierung, das Europäi-
sche Emissionshandelssystem bis zum Jahr 2030 auf alle Sektoren auszuweiten, 
befördert diese Idee.

3. Für die im Rahmen des Klimapakets beschlossene Bepreisung sollte Deutschland 
Partnerländer gewinnen. Dies würde Wettbewerbsnachteile deutscher Unter-
nehmen innerhalb Europas verringern und könnte eine Dynamik für eine Auswei-
tung des EU-ETS auslösen. 
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4. Die Bundesregierung sollte regelmäßig prüfen, ob die Höhe des CO2-Preises aus-
reicht, um die Klimaziele zu erreichen und gegebenenfalls den Preis erhöhen. Die 
Entscheidung der Bundesregierung, für das Monitoring der neuen Klimaschutz-
maßnahmen einen Expertenrat einzurichten, ist zu begrüßen. Die Bundesregierung 
sollte ihm ausreichende Kompetenzen zuweisen.

5. Weitere Einnahmen aus dem CO2-Preis sollten dazu genutzt werden, Verzerrungen 
im bestehenden System abzubauen („doppelte Dividende“). Besondere Effizienz-
gewinne verspricht, die EEG-Umlage mithilfe der Einnahmen so weit wie möglich 
zu reduzieren, idealerweise sogar gänzlich abzuschaffen. 

6. Im Verkehrssektor besteht die Chance, Verzerrungen ohne den Einsatz der Ein-
nahmen aus der CO2-Bepreisung zu mindern, indem eine erweiterte Kfz-Steuer 
oder eine nutzungsabhängige Fahrzeugmaut eingeführt wird. Damit können 
verkehrspolitische Fragen gezielter adressiert werden. Ein besseres Marktdesign 
könnte entscheidend dazu beitragen, diese Herausforderungen zielgerecht und ef-
fizient zu lösen. Die Bundesregierung sollte einen Prozess einleiten, um geeignete 
Lösungen zu entwickeln.

7. Im Sinne eines effizienten Klimaschutzes könnte die Bundesregierung darüber 
hinaus prüfen, ob sie weitere Mittel zur Verfügung stellt, um den Strompreis zu ent-
lasten.65 

Die Bundesregierung sollte sich auch am von der EU-Kommission angestoßenen Pro-
zess zu einer Reform der europäischen Steuerrichtlinien aktiv beteiligen und 
auf Veränderungen hinwirken. Denn auch diese sind nicht auf einen effizienten Klima-
schutz ausgelegt. So könnten beispielsweise die Mindeststeuersätze für die Energie-
steuer abgeschafft werden.Weitere Forschung sollte deshalb prüfen, inwiefern finan-
zielle Belastungen zwischen dem Energiesystem und anderen volkswirtschaftlichen 
Bereichen verschoben werden können. Darüber hinaus müssen auch die Emissionen 
der Landwirtschaft bepreist werden – dafür braucht es praktikable Systeme, wie die 
Emissionen aus der Landwirtschaft und durch Landschaftsveränderungen wie Auffors-
tung und geänderte Landnutzung adäquat berechnet werden können.

65 Die im Konjunkturpaket der Bundesregierung im Kontext der Covid-19-Epidemie vorgesehene Stabilisierung der 
EEG-Umlage bei 6,5 Eurocent pro Kilowattstunde in 2021 und 6 Eurocent pro Kilowattstunde in 2022 geht genau in 
diese Richtung.
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